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MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND ARBEIT
Nr._
A IV-3161-20/3-1945.
PRAG, den
19. Mär z
1945.
An den
Herrn Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren
Chef des Ministeramts
Czernin-Palais.
Ministeramt
Eing.:
2 1. MRZ. 1945
Beirifft: Stellungsbau im Protektorat; higr: Sozialversicherung bei
*
kurzfristigem Einsatz.
Anlagen : 3.
Das Ministerium für Wirtschaft und Arbeit legt 3 Abdrucke
seines Erlasses vor.
In Vertretung des Ministers:
Für die Richtigkeit der Ausfertigung.
Dr Dennler e.h.
hallor
e   ne
St.M. A-12u/45
363



Ministerium
für Wirtschaft und_Arbeit
G.Z. A IV - 3161-20/3-45-
Prag, den 19. März 1945.
l/ An die Zentralsozialversicherungsanstalt,
Prag - Smichow
2/ An die Krankenversicherungsanstalt der Privatangestellten,
Prag XI.,Nr. 1800
3/.An die Zentralbruderlade,
Prag I. Wehrgraben 5
4/ An den Heilfond der öffentlichen Bediemsteten,
Prag_II.,Hibernerg.10
5/ An die Allgemeine Pensionsanstalt,
Prag_XI Nr. 1800
6/ An 'den Verband der Pensionsinstitute,
Prag XI.,Nr.1800
77
An die Unfailversicherungsanstalt für Böhmen,
in Prag
8/ An die Unfallversicherungsanstalt für Mühren,
in Brünnelnid rC
9/ An die Priesterkrankenkasse,
in Prerau
-trifft: Stellungsbau im Protektorat; hier: Sozialversicherung bei
kurzfristigem Einsatz.
In einzelnen Bezirken des Protektorates werden Betriebe oder
bestimmte Persanengruppen aus Betrieben zum örtlichen Einsatz beim



2
Stellungsbeu Kwrzfrigtig notdienstverpflichtet. Die Notdienstverpflich-
tung erfolgt zum Teil durch die Bezirkshauptmänner nach dem allgemeinen
Notdienstrecht, zum Teil durch die Arbeitsämter nach der Verordnung des
Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren vom 5.Januar 1945 /BlBM.
Nr.l/
Nach dem Erlass das Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit -n
die Leiter der Arbeitsämter vom 8. März l945. - A I-7900 - wird in Fällen
dieser Art das vor dem Einsatz beim Stellungsbau bestehende Arbeitsver-
hältnis durch die Notdienstverpflichtung nicht berührt; der Arbeitgeber
hat das regelmässige Arbeitsentgelt und die sonstigen Bezüge aus dem
Arbeitsverhältnis weiterzuzahlen. Das vor der Notdienstverpflichtung be-
stehende Sozialversicherungsverhältnis wird daher ebenfalls nicht be-
rührt. Der Arbeitgeber hat die Beiträge zur Sozialversicherung in glei-
cher Weise abzuführen,wie wenn der Einsatz baim Stellungsbau nicht er-
folgt wäre. In der Betreuung dieser beim Stellungsbau eingesetzten Not-
dienstverpflichteten durch die vor dem Einsatz zuständigen Krankenversi-
cherungsanstalten tritt daher cbenfalls keine Aenderung ein Die vor dem
Einsatz z.B. bei einer Revierbruderlade oder bei der Krankenversicherungs-
anstalt der Privatangestellten Versicherten sind auch während des Ein-
satzes vön diesen Versicherungsträgern weiterzubetreuen.
In Vertretung des Ministers:
Für äie Richtigkeit:
Dr Dennler e.h.
Tie
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Ministerium
für_Wirtschaft_und Arbeit
G.Z. A IV - 3161-20/3-45.
Prag, den 19. März 1945.
l/ An die Zentralsozialversicherungsanstalt,;
Prag - Smichow
2/
An die Krankenversicherungsanstalt der Privatangestellten,
Prag XI., Nr. 1800
3/ An die Zentralbruderlade,
Prag I. Wehrgraben 5
4/
An den Heilfond der öffentlichen Bediemateten,
Prag Il.,Hibernerg.10
5/ An die Allgemeine Pensionsanstalt,
Prag_XI.i Nr. 1800
6/. An den Verband der Pensionsinstitute,
Brag XI.Nr. 1800
n ro T/AnddeiUnfallversicherungsanstalt für Böhmen,
-nt2
G
lin Prag
8/ An die Unfallversicherungsanstalt für Mihren,
in Brünn
*g/ An die Prfesterkrankenkusse,
in 'Prerau
betrifft: Stellungsbau im Protektorat; hier: Sozialversicherung bei
kurzfristigem Einsatz.
In einzelnen Bezirken des Protektorates werden Betriebe oder
bestimmte Persanengruppen aus Betrieben zum örtlichen Einsatz beim



Stellungsbeu kwrzfristig notdienstverpflichtet. Die Notdienstverpflich-
tung erfolgt zum Teil durch die Bezirkshauptmänner nach dem allgemeinen
Notdienstrecht, zum Teil durch die Arbeitsämter nach der Verordnung des
Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren vom 5.Januar 1945 /VBiBM.
Nr.l/
Nach dom Erlass des Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit
die Leiter der Arbeitsämter vom 8. März 1945 - A I-7900 - wird in Fällen
dieser Art das vor dem Einsatz beim Stellungsbau bestehende Arbeitsver-
hältnis durch die Notdienstverpflichtung nicht berührt; der Arbeitgeber
hat das regelmässige Arbeitsentgelt und die sonstigen Bezüge aus dem
Arbeitsverhältnis weiterzuzahlen. Das vor der Notdienstverpfliohtung. be-
stehende Sozialversicherungsverhältnis wird daher ebenfalls nicht be-
rührt. Der Arboitgeber hat die Beiträge zur Sozialversicherung in glei-
cher Weise abzuführen,wie wenn der Einsatz baim Stellungsbau nicht er-
folgt wäre. In der Betreuung dieser beim Stellungsbau eingesetzten Not-
dienstverpflichteten durch die vor dem Einsatz zuständigen Krankenversi-
cherungsanstalten tritt daher cbenfalls keine Aenderung ein Die vor dem
Einsatz z.B. bei einer Revierbruderlade oder bei der Krankenversicherungs-
anstalt der Privatangestellten Versicherten sind auch während des Ein-
satzes von diesen Versicherungsträgern weiterzubetreuen.
In Vertretung des Ministers:
Für die Richtigkeit:
Dr Dennler e h.
Zme
65017



Ministerium
für Wirtschaft und Arbeit
G. Z. A IV - 3161-20/3-45.
Prag, den 19. März 1945.
l/ An die Zentralsozialversicherungsanstait,
Prag - Smichow
2/ An die Krankenversicherungsanstalt der Privatangestellten,
Prag XI., Nr. 1800
3/ An die Zentralbruderlade,
Prag I. Wehrgraben 5
4/ An den Heilfond der öffentlichen Bediemateten;
Prag II.,Hibernerg.10
5/ An die Allgemeine Pensionsanstalt,
Prag_XI. Nr. 1800
6/ An den Verband der Pensionsinstitute,
Meb 1ov Prag XI.,Nr.l800.
-eghirodyieAnrdieiUnfallversicherungsanstalt für Böhmen,
-nld deinPrag
modIsnotarey HodAtotau
8/ An die Uhfaliversicherungsanstalt für Mühren,
in Brünn
9/ An die Priesterkrankenkasse,
in Prerau
Lutrifft:·Stellungsbau im Protektorat; hier: Sozialversicherung bei
kurzfrištigem Einsatz.
In einzelnen Bezirken des Protektorates werden Betriebe oder
bestimmte Persanengruppen aus Betrieben zum örtlichen Einsatz beim



2
Stellungsbeu kwrzfristig notdienstverpflichtet. Die Notdienstverpflich-
tung erfolgt zum Teil durch die Bezirkshauptmänner nach dem allgemeinen
Notdienstrecht, zum Teil durch die Arbeitsämter nach der Verordnung des
Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren vom 5.Januar 1945 /VBiBM.
Nr.l/
Nach dem Erlass das Ministeriums für Wirtschaft und Arbeit
die Leiter der Arbeitsämter vom 8. März l945 - A I-7900 - wird in Fällen
dieser Art das vor dem Einsatz beim Stellungsbau bestehende Arbeitsver-
hältnis durch die Notdienstverpflichtung nicht berührt; der Arbeitgeber
hat das regelmässige Arbeitsentgelt und die sonstigen Bezüge aus dem
Arbeitsverhältnis weiterzuzahlen. Das vor der Notdienstverpfliohtung be-
stehende Sozialversicherungsverhältnis wird daher ebenfalls nicht be-
rührt. Der Arbeitgeber hat die Beiträge zur Sozialversicherung in glei-
cher Weise abzuführen,wie wenn der Einsatz baim Stellungsbau nicht er-
folgt wäre. In der Betreuung dieser beim Stellungsbau eingesetzten Not-
dienstverpflichteten durch die vor dem Einsatz zuständigen Krankenversi-
cherungsanstalten tritt daher cbenfalls keine Aenderung ein Die vor dem
Einsatz z.B. bei einer Revierbruderlade oder bei der Krankenversicherungs-
anstalt der Privatangestellten Versicherten sind auch während des Ein-
satzes von diesen Versicherungsträgern weiterzubetreuen.
In Vertretung des Ministers;
Für åie Richtigkeit:
Dr Dennler e.h.
me
65016



Schanzarbeiter,
Frankstadt u. d. Radh, 16. II. 1945
505/o5-Lager,
Mring0
niste
Frankstadt u. d. R.
Ce
lif aled
ing: 20 FEB. 1945
An den Herrn
Deutschen Staatsminster K. H. Frank,
P_r_a_g__
~/n
Wir unterfertigten sind als Schanzarbeiter in Frankstadt u. d. Radh.
+otal eingesetzt. Weil wir schon über 6 Wochen da sind, bitten wir höfflichst
-ass wir abgelöst werden.
Sollte die Ablösung nicht möglich sein, dann bitten wir um Versetung
in unsere Bezirke.
Wir danken höfflichst.
Schanzarbeiter des 5o5/ o5 Lagers,
" Hotel Slavia "
1. Unbi orf
14 Batek Ladislav
8 Zgoola Bohuit
2. Trucko goof.
15 Miller Togtun
28 Mosal Jool
3. Madr Bietislw
16 ank Ondi
29 lerik Jaroton
4: Tarel cMatysek
17 Chbeim Jou
30 Konig tynek
5. Maur Fante
18 Shrabial Diemnyal
31 Dochal Alois
6. Rysanck etbis
19 femause Rratoplub Zonl Lavomir
H. Plewka Yohone
foPolisck ctrnst
3 Tymitelik Karl
8. Pee Bohustav
34 Corak Josef
21 Prail Lachilon
9. Aost atatan
2 Hmiar Alois
35 Lalloukw Olovich
M. Koralha Vatter
23.Omokik hood.
prOstiansky Stipan
11 Kousal Frant
24Pnaealn
Sooboolo Jood
1 Fimen Povel
25 M. Koplch
anak Joroslow
3 Sissh Stanialav
26Brada Fr.
Hradil Wldrich
idt u wl
St.M-1^{s/45
40 Poon oil Vhore?
41 Mibdich San



Ministerium für/Wirtschaft und_Arbeit.
-a
G.Z.A I-7900
Prag, den
.Februer 1945.
An die Herren
N_E.-LLLL-
Leiter der Arbeitsämter..
S C .  m   m .     
der
Betrifft:
Stellungsbau; hier: LeistungentoxArbeits-
einsatzhilfe - Erstattung der vom Arbeitgeber
weitergezahlten löhne.
h
Die Heranziehung zum Stellungsbau nach der Verordnung
dos Deutschen Staatsministers vom 4.Januar l945, VBlEM Nr 1, erfolgt
ausser durch individuelle Notdienstverpflichtung im Falle dringenden
Bedarfes auch auf kurzem Wege in der Weise, dass Betrieben die Aufla-
ge erteilt wird, eine bestimnte Zahl von Arbeitnehmern zum örtlichen
Einsatz beim Steilungsbau abzuordnen. Die Arbeitnehmer werden nach
den besonderen betrieblichen Verhältnissen vielfach in kurzen Zeit-
abständen durch andere Arbeitnehmergruppen abgelöst.
Um ein kurzes und möglichst einfaches Verwaltungsver-
fahren auch in diesen Fällen zu gewährleisten und verwaltungstech-
nische Schwierigkeiten bei der Aüszahlung zu vermeiden, wird für sol-
 che Falle folgende Regelung getroffen :
Die von den Arbeitgebern den züm Stellumgsbau abge-
ordneten Arbeitnehmern weiter gezahlten Arbeitsentgelte gelten als
Sonderhilfe im Sinne des § 4 der obengenannten Verordrng, bzw. des
Érlasses Nr 40 vom 4.Januar l945. Die Beträge werden dem Arbeitgeber
vom Arbeitsant auf Antrag erstattet. Hierfür werden die Kittel des
Sondervernögens für Arbeitseinsatzhilfe nach der Reg.Vo Slg.Nr 250/
1943 vorgelegt.
Soweit sich aus den genannten Vorschriften nichts an-
deres ergibt, sind für die Berechung der erstattungsfähigen Beträge
und das Verfahren sinngemäss die Vorschriften der Kundnaehung des
Ministers für Wirtschaft und Arbeit vom 23.Novembet l94e,0Amtsblatt
Nr 283/l944, über die Regelung des Arbeitsrechts und Arbeitseinsatzes
sowie über besondere Hilfsleistungen bei Fliegeralarm und Flieger-
schäden anzuwenden
Grundlage für die Erstattung ist ein Antrag des Ar-
beitgebers, dem als Anlage die Namenliste dér zum Stellungsbau zuge-
wiesenen Arbeitnehmer beizuschliessen ist. Der Antrag (unter Anleh-
nung an das Muster A der Anlagen zur genanaten Kumdnachung im Amts-
blatt Nr &8a/les4)hat die verbindliche Erklärung des Arbeitgebers
zu enthalten, dass die Beträge, deren Erstattung beantragt wird, tat-
sächlich nur die Arbeitnebner betreffen, die zu Stelluhgsbauarbeiten
abgeordnet wurden und dass die Beträge durch Lohnaufzeichmungen nach-
weisbar sind. Dér Antrag muss vom Arbeitgeber oder deasen verant-
wortlichen Vertreter unterschrieben sein. Die Namenliste hat Namen,
Geburtsdaten und Anschrift der Arbeitnehmer zu enthalten sowie die
-Erklärung , dass die Arbeitnehner zum Stellungsbau zugewiesen wurden,
14-1{s/4



Die Vervechning und Buching der den Arbeitgebern

cratatteten Betrige hat in dcichar veise zu erfolgen, wie die

ondcrhilfe fur stellungebaunrbaiter (vgl. Erlass fr d7 von

.7etauar 1915, G.2.A L 7000).

Stuaige Aveifelefragen sind nir sur Entscheidung

1

In Vertrotwng des Ministors:

uz   (

) An die Oberate, Rechumgakontrollbehörde

3) An alle Zentralverbinde

4) An die Gruppe Wirtschaft

Eu_12bAe_421

zur gil.Kenntnianahmp.

In Vertretung des Ministere:

620T3

Es wird um Mitteilung der Stellungnahme

spätestens bis 16 Uhr den 24.Februar 1945

gebeten.

/Fernruf : 435-4-5, K1appe 337 /.
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Der Beauftragte des Deutschen Staatsministers

für Böhmen und Mähren

Prag, den 5.Februar 1945

für die Lagerbetreuung.

Minlsteramt

-6. FEB. 1945

n0.:

Bericht

für Herrn Ministerialrat Dr. G i e s s .

Betr.: Schanzeinsatz in Mähren.

Ueber meine Erfahrungen im Schanzgebiet während meines letzten 14

tägigen Aufenthaltes gebe ich folgenden Bericht :

Mh.Fenstol

1.) Schanzgebiet Nordostmähren (Leipnik, Weisskirchen, Frankstadt).

In diesem Gebiet herrscht im allgemeinen Ordnung und die Stimmung

der Arbeiterschaft kann als gut bezeichnet werden. Die erstmalige

Auszahlung des Schanzgeldes am 20.1.1945 und die seit 1.2.1945

regelmässig l4 tägig erfolgende Auszahlung und Zigarettenausgabe

hat auf die Arbeiter gut gewirkt. Bemängelt wurde an einzelnen

Stellen nur die noch nicht vorgenommene Branntweinausgabe. Diese

wird aber diese Woche erstmalig für die vergangene Zeit und dann

regelmässig mit der Zigarettenverteilung und der Schanzgeldaus-

zahlung vorgenommen werden. Im Gebiet Leipnik haben die Lagerbe-

treuer und einzelne Ortsbetreuer (ehemalige öffentliche Angestellte)

bei einer Besprechung darüber Klage geführt, dass sie ebenfalls nur

RM 2.- Schanzgeld bekommen. Sie haben, nicht ganz zu Unrecht, darauf

hingewiesen, dass sie täglich von früh bis in die späte Nachtarbei-

ten müssen und dabei eine grosse Verantwortung tragen, während der

Schanzarbeiter höchstens 8 Stunden abeitet und dann frei hat. Ver-

schiedentlich wurde von Betreuern der Wunsch geäussert, aus dem

Yy    

$\4q {q{4}$



Betreuungsdienst ausscheiden und ebenfalls schanzen zu dürfen.

Ende dieser Woche sollen die bewährten Betreuer je RM loo.- als

EE8kOV2

Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit ausbezahlt bekom-

men. Es ist zu erwarten, dass sich dadurch die Stimmung etwas

hebt. Geld allein dürfte jedoch nicht das geeignete Mittel sein,

um die erstmalig in dieser Aufgabe tätigen Betreuer noch fester

an mich zu binden. Ich werde deshalb bitten, mir für Sonderzwecke

eine entsprechende Anzahl von Zigaretten zur Verfügung zu stellen,

um Betreuer und andere für mich wertvolle Personen in Stimmung

zu halten. Im allgemeinen kann gesagt werden, dass sich bis auf

wenige Ausnahmen die Betreuer bewährt haben, am schlechtesten

jedoch die Lehrer. Diesen fehlt meist auch die Gabe, mit er -

wachsenen Mensdhen, besonders mit Arbeitern umzugehen.

Der Einsatz von Künstlertruppen im Schanzgebiet (zurzeit 3 Truppen)

hat sich überaus gut bewährt. Trotzdem mur ganz kleine Truppen

zum Einsatz gekommen sind, war die Stimmung bei den Arbeitern

während der Vorstellungen grossartig. Die Arbeiter aus den

Industrielagern und der Industrie überhaupt haben sich dabei als

alte Kenner hervorgetan und ihre Arbeitskameraden aus der Land

wirtschaft und anderen Berufen, die so etwas noch nicht gesehen

haben, in recht positivem Sinne, wie ich mich selbst überzeugt

habe, über diese Art der Betreuung beeinflusst. Zwischen Künstlern

und Arbeitern aus Industrielagern wurde meist ein sehr inniges

Verhältnis sogar während der Vorstellungen sichtbar. Ich habe

selbst gehört,wie Industriearbeiter nach der Vorstellung zu

Landarbeitern und anderen sagten, sie hätten in ihren Lagern

solche Vorstellungen alle l4 Tage und es sei immer eine gross-

artige Sache. Es wird notwendig sein, im nordostmährischen Schanz-

650)12
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gebiet noch 3 weitere kleine Truppen einzusetzen, damit die Arbei-

ter ebenfalls alle l4 Tage eine Abendveranstaltung besuchen können.

Die von mir angeordneten Abendappelle in den Lagern, bei denen

die Lagerbetreuer über die einschlägigen sozialpolitischen und

arbeitsrechtlichen Bestimmungen aufgeklärt haben, sind insofern

von Erfolg gewesen, als die Schanzarbeiter nun über die ihnen

zustehenden Rechte und Pflichten unterrichtet und Unklarheiten

nur noch selten festzustellen sind.

Die in der Vorwoche erstmalig erschienem Zeitschrift "Krumpá■"

( zweimal wöchentlich je 500o ) ist sehr lebhaft begrüsst worden.

Die Zeitschrift gefällt besonders deshalb, weil sie die Schanz-

arbeiter nicht nur über notwendige Fragen aufklärt und einen Ge-

samtüberblick über das Zeitgeschehen bringt, sondern vor allem

weil sie in richtiger Weise aus dem Leben der Schanzarbeiter

selbst schreibt. Schon nach der ersten Nummer des Blattes sind bei

der Schriftleitung eine Menge Briefe eingegangen, in denen Vor -

schläge zur Ausgestaltung des Blattes gemacht und sogar Beiträge

eingeschickt wurden. Eine Anregung, ein Preisausschreiben für ein

eigenes Schanzlied zu veranstalten, habe ich aufgegriffen und in

der 3.Nummer des "Krumpá■" bekanntgegeben, dass für das beste

Schanzerlied K 5.000.-, für das zweitbeste K 3.000.- und für das

drittbeste K 2.000.- ausgezahlt werden. Nach Auswahl der besten

Arbeiten will ich die beiden besten Lieder im "Krumpá■" abdrucken

und in den Lagërn singen lassen. Ausserdem habe ich Aufnahme der

Lieder auf Schallplatten vorgesehen, damit in den Kinos im Schanz-

gebiet vor Beginnder Vorstellungen die Lieder gespielt werden

können.
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Die den Schanzarbeitern zur Verfügung gestellten Bücher ( 20.000

aus der Weihnachtsspende des Minister Moravec, die ins Reich nicht

verschickt werden konnten) werden nach Berichten der Lagerbetreuer

eifrig gelesen.

Das Essen wird im allgemeinen besonders bezüglich der Qualität ge-

lobt. Vereinzelt werden nur von Arbeitern aus ländlichen Gegenden

Klagen über zu geringe Menge an Kost laut. Bei Lagerkontrolle wird

aber immer wieder festgestellt, dass Brot genügem vorhanden ist

und oft sogar in den Lagern herumliegt.

Die Arbeitsmoral kann im algemeinen als befriedigend bezeichnet

werden. Wo es vereinzelt zu Undiszipliniertheiten gekommen ist,

konnten diese meist sehr schnell wieder abgestellt werden. Der

Grund für solche Undiszipli-niertheiten ist sehr oft in dem wenig

geeigneten Verhalten der Politischen Leiter an der Baustelle zu su-

chen. In Wallachisch-Meseritsch sind beispielsweise in der Vorwoche

ca. l2o0 Arbeiter schon in den Mittagstunden ohne Erlaubnis von den

Baustellen zurückgeflutet. Die Untersuchung hat ergeben, dass im

Nachbarabschnitt die Politischen Leiter der Partei gegen alle Ab -

machungen wieder Akkordarbeit eingeführt hatten und nach Erfüllung

der vorgeschriebenen Tagesarbeit ihre Arbeiter vorzeitig entliessen.

Daraufhin sind die Arbeiter·im Nebenabschnitt ebenfalls mit der Bitte

um Entlassung an die Politischen Leiter herangetreten. Diese haben

auf die Bitte -weder mit einem klaren "Ja" noch mit einem "Nein" ge-

antwortet. Die Arbeiter sind daraufhin nach Hause gegangen. Der

tschechische Ortsbetreuer hatte für das Verhalten der Arbeiter nur

die Erklärung, dass der Mangel an Arbeitsdisziplin allein auf das

Verhalten der Politischen Leiter zurückzuführen sei, die viel zu

wankelmütig und weich seien und zu den Arbeitern ein derart ein-

seitiges kameradschaftliches Verhältnis hergestellt hätten, dass

63011
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jede Autorität verloren gehen müsste.

Obwohl die Situation im al lgemeinen befriedigend ist, machen sich

nunmehr in steigendem Masse im Betreuungsapparat insofern Schwierig-

keiten bemerkbar, als Lager- und Ort■betreuer mit den Arbeitern nun

schon zu gut bekannt sind und nach Bewältigung der ersten grossen

Arbeiten mehr freie Zeit finden, um hie und da auch der Faulenze-

rei zu huldigen. Um den sich dadurch abahnenden Gefahren entgegen-

treten zu können, ist es erforderlich, dass die Lager- und Orts-

betreuer ständig kontrolliert werden und dass bei auftretenden

Schwierigkeiten sofort die Möglichkeit zur Bereinigung an Ort

und Stelle gegeben ist: Diese Beweglichkeit fehlt meinem Apparat

zurzeit, weil meine Abschnittsbetreuer nicht die Möglichkeit

haben, die ihnen unterstehenden Orte ( je Abschnitt.30 - 50 )

ohne zu grosse Verluste an Zeit besuchen zu können. Nicht einer

meiner Abschnittsbetreuer hat ein Kraftfahrzeug zur Verfügung ge-

stellt bekommen, selbst mein ständiger Vertreter, Pg. Knohloch,

kann nur dann auf Kontrolle fahren, wenn der Fahrbereitschafts-

leiter gerade ein Fahrzeug frei hat. Die dauernde Zuteilung

o

eines guten Fahrzeuges an Pg.Knobloch und die vorzugsweise Be-

nützung der bei den Abschnitten stationierten Fahrzeuge durch

meine Abschnittsbetreuer müsste unbedingt an geordnet und verwirk-

licht werden. In diesem Zusammenhange weise ich daraufhin, dass

die Partei, welche viel weniger Politische Leiter im Einsatz hat

als ich Betreuungskräfte, von uns mit den besten Fahrzeugen aus-

gestattet wurde, während wir ( einschliesslich OLR Dr.Eckold )

zu wenig brauchbare Wagen haben.
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2.) Abschnitt Brünn.

Bei meinem Eintreffen in Brünn am 30.l.l945 war die Lage dort wenig

erfreulich. Der von Pg.Eckold nach Brünn entsandte Oberinspektor

Schrott hat zwar den Aufbau in Weisskirchen mitgemacht und ge -

nügem Erfahrungen, doch schien es mir, als ob er sich dem ihm

vorgesetzten Leiter des Verwaltungsstabes, Bürgermeister ■erny,

zu stark unterordnen und seinen Wünschen anpassen würde. Bürger-

meister ■erny, der wohl ein alter Haudegen sein mag aber vom

Schanzeinsatz zu wenig versteht und auch ein zu unklarer Kopf

ist, ist den ihm gestellten Aufgaben bestimmt nicht gewachsen.

In einer Aussprache mit ihm musste ich feststellen, dass er von

der Art der von uns gewünschten Organisat ion keine Ahnung hatte.

Er hatte beispielsweise Oberinspektor Schrott den Auftrag gegeben,

einen sehr guten Betreuungsapparat aufzubauen. Dass dafür nicht

Schrott, der für die innere Verwaltung eingesetzt ist, sondern ich

allein zuständig bin, war ihm nicht bekannt. Dagegen hatte er sich

noch wenig Sorge über die Bereitstellung von Unterkunftsmaterial

u.ä. gemacht.

Die Arbeitskräfte waren in Brünn grundsätzlich der NSDAP übergeber

worden, obwohl fast von Beginn ein Abschnittsbetreuer von mir dort-

sass. Die NSDAP übernahm die Transporte am Bahnhof und setzte die

Arbeiter ( örtlich eingesetzte ) ohne Rücksicht auf ihren Wohnort

ein. Zufolge dieses Verfahrens wurden Arbeiter, die südlich Brünn

wohnen, nördlich Brünn an Baustellen eingesetzt und umgekehrt.

Auf die unmöglich langen Anmarschwege war überhaupt nicht Rück-

sicht genommen. Ein Teil der Arbeiter blieb der Arbeit auch einfach

fern. Kontrolle darüber war nicht möglich, da Evidenzlisten nicht

erstellt worden waren.
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Ich habe sofort nach Ankunft dem im Stabe des Bürgermeisters ■erny

sitzenden Vertreterdes Arbeitsamtes erklärt, dass ich vom Staats-

minister den Auftrag habe, die Aufgaben des Arbeitgebers für die

Schanzarbeiter wahrzunehmen und deshalb darauf bestehen muss, dass

die Arbeitskräfte allein mir bezw. den von mir bestimmten Betreu-

ungsorganen übergeben werden. Die Partei hätte mir nur zu sagen,

-wann und wo die Arbeitskräfte zu stellen sind und ich würde dann

durch meine Organe für die ordnungsgemässe Stellung Sorge tragen.

Ohne diese Praxis wäre eine evidenzmässige Erfassung der Arbeiter

nicht möglich, ebenso wenig eine richtige Betreuung, Bezahlung und

Versorgung der Arbeitskräfte. Der Vertreter des Arbeitsamtes sah

dies ein und versprach mir, den am nächsten Tage anrollenden Transport

Brünner Arbeiter aus dem nordostmährischen Schanzgebiet in einer

Schule in der Nähe des Brünner Heuptbahnhofes. bereits den von mir

bestimmten Ortsbetreuern übergeben zu lassen.

Der an nächsten Tage akommende Transport von ca. 17oo Arbeitern

wurde vom Vertreter des Arbeitsamtes Brünn, Herrn Busch, übernommen.

Noch vor Ankunft der Arbeiter meldete sich. bei ihm mein deutscher

Abschnittsbetreuer für Brünn, Pg.Neumann, um die Art der Ueber -

nahme der Arbeiter zu klären. Herr Busch weigerte sich, die Ar-

beitskräfte meinen Betreuern zu übergeben und behauptete,, es sei

zwischen Gauleiter Jury und Staatsminister Frank abgesprochen wor-

den, dass die Brünner Arbeitskräfte_der Partei unmittelbar zu über-

geben wären- Pg. Neumann zeigte dem Herrn Busch den Original-Erlass

des Herrn Staatsministers, laut welchem ich die Funktion des Arbeit-

gebers zu übernehmen habe und verlangte noch einmal die Uebergabe
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der Arbeitskräfte an meine Betreuer. Herr Busch erklärte, dass

ihnder Erlass des Herrn Staatsministers nicht interessiere, son-

dern er sich an die ihmerteilten Befehle zu halten habe. Ich habe

daraufhin die tschechischen Ortsbetreuer abziehen lassen, um vor

ihnen einen Streit zwischen Deutschen zu vermeiden. Die Arbeits-

kräfte wurden wiederum der NSDAP übergeben. Im übrigen spielte

sich diese Uebernahme in einer unmöglichen Form ab. Die Schule,

in die die Arbeitskräfte geführt wurden war besetzt mit Schülern

und Schülerinnen. Die Arbeiter gingen zum Teil in die Klassen-

zimmer hinein und es soll, wie mir Ortsbetreuer berichtet haben,

zu sehr unschönen Wortwechseln zwischen Lehrerinnen und Arbeitern

gekommen sein. Viele Arbeiter benitzten die Situation, um wieder

abzuhauen. Die Politischen Leiter rannten  den Arbeitern nach

und mussten schliesslich auch die, Protektoratspolizei zu Hilfe

nehmen. Trotzdem sind eine beträchtliche Anzahl von Arbeitern

einfach nach Hause gegangen.

Es wurde mir berichtet, dass der Uebernahme früherer Transporte

die Arbeiter, sofort an die Arbeitsstelleen geführt wurden, sodass

sie ausser dem Werkzeug auch ihre Koffer an die Arbeitsstellen

mitnehmen mussten.

Ich habe in einer gemeinsamèn Besprechung mit Bürgermeister ■erny,

dem Einsatzleiter der NSDAP, Pg.Hermann und den anderen Angehörigen

des Stabes durchgesetzt, dass ab 3.2.1945 die Arbeiter vom Arbeits-

amt mir übergeben und sofort in richtige Betreuung genommen werden.

Für die bereits eingesetzten Arbeiter, die der NSDAP übergeben wurden,

wird eine Entflechtung durchgeführt, und zwar in dem Sinne, dass der

Einsatz an den Arbeitsstellen unter Berücksichtigung der Wohnung

erfolgt. Das grös ste Verständnis für meine Forderung zeigte der
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Vertreter der Partei, Pg.Hermann. Ich hebedies ausdrücklich her -

vor, weil ich zu ihm auch ein gutes Verhältnis angebahnt habe,

ohne das bei der derzeitigen Besetzung des Verwaltungsstabes

in Brünn unsere Interessen sonst nicht gewahrt werden könnten.

Der Parteigenosse Neumann ist von mir als mein Vertreter heraus-

gestellt und über alles genau informiert worden. Ich habe mich

davon überzeugt, dass er die Linie kennt und auch einhält. Sollte

es trotzdem zu Schwierigkeiten kommen, dann werden diese voraus-

sichtlich auf die Unfähigkeit der anderen Mitglieder des Verwal-

tungsstabes zurückzuführen sein. Es scheint mir dringend erfor-

derlich, dass für Brünn ein ganz starker Mann für den Verwaltungs-

stab herausgestellt wird.

Wie mir Bürgermeister ■erny mitteilte, sollen in Brünn ungefähr

Arbeiter

45.0ð0°für die Schanzarbeiten angesetzt werden, davon nur l0.000

Ortsansässige. Demnach missten also für rund 35.000 Arbeitskräfte

Quartiere beschafft und eingerichtet werden. Wenn berücksichtigt

wird, dass von den 35.000 Arbeitskräften vielleicht noch 10.000

privat untergebracht werden können, dann müssen doch zumindest

für 25.000 Mann Strohsäcke bereitgestellt werden, Decken in genügender

Zahl vorhanden sein, Oefen und Kohle für die Unterkunft hérange -

schafft werden. Bei der Beschaffung dieser Dinge darf aber keine

Zeit verloren werden.

Das Gerüst meines Betreuungsapparates im Abschnitt Brinn ist mit

NGdA-Leuten gestellt worden. Insgesamt hat die NGdA 7O hauptamt-

liche Angestellte abgegeben, die von mir selbst eingeschult und

an Ort und Stelle eingesetzt-worden sind. Die NGdA-Männer nhmen
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im Betreuungsapparat die wichtigsten Stellen ein. Lagerbetreuer und

Helfer der Ortsbetreuer werden aus den Schanzarbeitern ausgewählt

und nach kurzer Schulung eingesetzt.

C

Ich hatte den Eindruck, dass der grössere Teil der NGdA-Leute die

Aufgabe ernst nimmt und mit Eifer bei der Sache ist. Vor allem

bemüht sich der Hauptgeschäftsführer Kolá■, die NGdA durch diesen

Einsatz positiv in Erscheinung treten zu lassen. Dass er nicht al-

lein' aus politischer Ueberzeugung handelt, sondern für seine Per-

son eine Festigung seiner Stellung und gegebenenfalls eine Aner-

kennung von oben erwartet, ist mir klar. Negativ haben sich bisher

lediglich der frühere Leiter der Abteilung Freude und Arbeit, Herr

Sedlá■ek und einige Leute um ihn bemerkbar gemacht. Neben einigen

festgestellten Versuchen zu Quertreibereien ist von dieser Gruppe

auch die Auffassung verbreitet worden, dass sich die NGdA durch

den Einsatz in Brünn etwas sehr weit exponiert. Kasper hätte zwar

- die NGdA immer mehr zur Untätigkeit verdammt,aber sie andererseits

doch nie gezwungen, sich derart zu exponieren. Seiboth dagegen ver-

suche nun, die NGdA endgültig unter seine Gewalt zu zwingen und

sie so zu exponieren, dass sie in der tschechischen Oeffentlichkei+

jedes Vertrauen verlieren müsse.

Im übrigen zeigt die NGdA bei diesem Einsatz mehr Ellan als zu er-

C

warten gewesen wäre, nur kann an den meisten ihrer Funktionäre das

alte' gewerkschaftlich-bonzenhafte Getue nicht,übersehen werden.

3.) Abschnitt Olmütz.

In Olmütz lagen gestern die Verhältnisse noch ähnlich wie in Brünn.

Die Arbeitskräfte ( gestern sollten es 3.O00 sein)waren wiederum

statt meinen Organen der Partei übergeben worden. Der Erfolg war,
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dass statt 3.000 nur l200 an der Arbeitsstelle waren. In einer

längeren Sitzung mit Oberbürgermeister Dr.Schreiter,Kreisleiter

Watzke und dem Leiter des Verwaltungsstabes, Oberbaurat Sponer

habe ich durchgesetzt, dass ab heute die Organisaion genauso

aufgezogen wird wie in Brünn und Weisskirchen. Oberbaurat Sponer

und Kreisleiter Watzke beschwerten sich vor allem darüber, dass

Weisskirchen bisher kein Werkzeug zur Verfügung gestellt hat und

auch die Arbeitskräfte ( ortsansässige Olmützer ), die von Weiss-

kirchen versprochen wurden, mur zu einem geringen Teil eingetroffen

sind. Kreisleiter Watzke rechnet damit, dass insgesamt l4.000

Arbeiter in Olmützer Gebiet zum Einsatz kommen werden, wenn die

Anforderungen der Wehrmacht erfüllt werden sollen. Das bedeutet,

dass mindestens lo.oo0 Arbeiter lagermässig untergebracht werden

müssen. Für die bereitzustellenden Quartiere fehlen alle Strohsäcke,

Decken, Oefen und Kohle.

In Olmütz geht unter der Bevölkerung das Gerücht um, dass durch

3 Tage hindurch für l200 Arbeiter gekocht worden wäre, ohne dass

das Essen auch tatsächlich verteilt wurde. Es sei jedesmal verdorben,

weil man nicht gewusst hätte, wo es den Arbeitern ausgefolgt werden

sollte. Ich habe das Gerücht nicht überprüfen können, bin aber mit

Pg.Knobloch der Meinung, dass etwas daran wahr sein kann. Zurück-

zuführen wäre dieser Misstand wiederum auf die Tatsache, dass die

Partei die Arbeitskräfte übernommen und direkt zum Einsatz gebracht

hat , sodass eine Erfassung der Arbeitskräfte und damit eine ge-

regelte Ausgabe des Essens am Abend nicht möglich war. Bei örtlich

Eingesetzten muss die Führung durch die Lagerbetreuung noch traffer

sein als bei lagermässig Untergebrachten, weil die Arbeiter sonst
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nach Schluss der Schanzarbeiten einfach zu ihren Familien abhauen

und dadurch eine Arbeitskontrolle am Schluss des Arbeitstages,

Essenausgabe und Weisungsgabe für den nächsten-Tag und anderes

dürften

unmöglich ist. Diese Schwierigkeiten aber auch in Olmütz ab

gestern behoben sein.

Zusammenfassung

Dass von unserem Standpunkt gesehen die Organ istion im Weis skirche-

ner Gebiet am besten funktioniert,ist darauf zurückzuführen, dass

dort OLR Dr.Eckold mit seinem Stabe sitzt und die Probleme täglich

sehen und lösen kann. In den neuen Abschnitten dagegen sind von

Partei und Wehrmacht andere Persönlichkeiten als in Weis skirchen

herausgestellt, die auch nach anderen'Methoden ar beiten und uns

deshalb in Schwierigkeiten bringen können. Der Stab Eckold ist von

diesen Abschnittën zu weit entfernt, um sofort eingreifen zu können,

wenn es notwendig wird. Dazu kommt noch, dass in Brünn wie in Olmütz

besonders die Partei viel stärkere und klarere Persönlichkeiten

herausgestellt hat als OLR Dr.Eckold.

Die geplante Neuorag nisation kann sich u.U. in unserem Sinne gut aus-

wirken. Der Stab OLR Dr.Eckold soll in den nächsten Tagen nach Prossnitz

übersiedeln und in Weis skirchen, Brünn und Ung.Hradisch sollen Ober-

abschnitte errichtet werden. Nach meinen Dafürhalten dürfte aber in

Prossnitz nür ein ganz kleiner aber gut funktionierender Führungs-

kopf sitzen, während die eigentlichen Verwaltungs- und Betreuungs-

arbeiten bei den Oberabschnitten geleistet werden müssten. Dazu

ist erforderlich, dass für die Oberabschnitte erstklassige Kräfte

abgestellt werden.

Ich habe für die drei Oberabschnitte deutsche Mitarbeiter meiner

Dienststelle als Oberabschnittabetreuer in Aussicht genommen. Damit
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ist meine Dienststelle aber auch restlos ausgeschöpft. Die Abschnitts-

betreuer müssen mun weiterhin Tschechen sein.

Ich benötige aber dringend für zwei Oberabschnitte-betreuer je eine

deutsche perfekte Stenotypistin mit Schreibmaschine, da ich bei

diesen Mitarbeitern die vielen Geheimangelegenheiten nicht von

Tschechinnen schreiben lassen kann. Ich selbst habe in meiner

S

Dienststelle eine einzige deutsche Schreibkraft, die aber bereits

in Weisskirchen eingesetzt ist. Ich bitte deshalb dringend, mir

zwei gute deutsche Schreibkräfte zuzuweisen.

Ausserdem ist es unbedingt erforderlich, dass mein ständiger Ver-

treter im Stabe Eckold, Pg.Knobloch,und die drei deutschen Oberab-

schnittsbetreuer je ein geeignetes Fahrzeug zur ständigen Benützung

zugewiesen bekommen. Ich kann fir eine richige und geordnete Betreu-

ung und "Betriebsführung" nur garantieren, wenn zumindest meinen

wichtigsten Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben ist, jederzeit in

ihrem Gebiet nach dem Rechten sehen zu können. Uns gänzlich unbekann-

te Menschen sind als Iagerbetreuer eingesetzt und sollen Tschechen

führen und betreuen. Durch ihre Hände geht das Schanzgeld, die Zi-

garetten, die Spitituosenzuteilung; die Evidenzführung, die Urlaubs-

gewährung, zum Teil die Strafbefugnis und vieles andere ist diesen

Lagerbetreuern übertragen. Ich muss einen klaglos funktionierenden

Kontrollapparat haben, wenn ich nicht eines Tages scheitern will.

Ich bitte deshalb ganz dringend, mir schnellstensi4 gute Kraftfahr-

zeuge mit Fahrern zur Verfügung zu stellen.
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Für die Zeitung "Krumpá■" ist die Auflage mit zweimal 5o00 wöchent-

lich festgestezt. Obzwar mir die Papierschwierigkeiten bekannt sind,

muss ich dringend darum bitten, die Auflage auf zweimal l0.000

wöchentlich zu erhöhen, damit ich auch das Olmützer und Brünner

Schanzgebiet und später auch noch das Gebiet Ung.Hradisch be-

liefern kann. Da die Redaktion des Blattes in Olmütz sitzt und

nur aus 2 Mann besteht, die ihre Aufgaben auch nur erfüllen können,

wenn sie öfter ins Schanzgebiet reisen können, wäre ich dankbar,

wenn der Oberbürgermeister von Olmütz angewiesen würde, dem Haupt-

schriftleiter Šticha zweimal wöchentlich ein Fahrzeug für Fahrten

ins Schanzgebiet zur Verfügung zu stellen.

Schliesslich wiederhole ich die sch-on einmal mündlich vorgetragene

Bitte, mir eine entsprechende Anzahl von Zigaretten zur Verteilung

an Betreuer und andere für mich wichtige Personen zur Verfügung

zu stellen.

©

F
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Der Deulsche Staatsminisler

für Böhmen und Mähren

Prag IV. den

10. Januar 1945.

St. M. -Z a- H/44

Fornsprechanschluß Prag 093

Nr.

094

Es wird gebeten, dieses Gaschältszeichen und den

Gegenstand bei weileren Schreiben anzugeben.

Schnellbrief

An

die Abteilungsleiter

die deutschen Leiter und Präsidialchefs

in den autonomen Zentralbehörden

Für den Schanzeinsatz in Mähren sind von den einzelnen Verwal-

tungen über das Ministerium des Innern bisher 8oo tschechische

Beamte und Angestellte für die Zwecke der Betreuung abgestellt

worden. Von diesen mußten 480 wieder zurückgeschickt werden, da

sie für die vorgesehene Aufgabe nicht tauglich waren. Darunter

befanden sich Männer mit Geschlechtskrankheiten, gebrochenem

Rückgrat, schwerer Tbc, schwerem Basedowleiden und allen mög-

lichen anderen Krankheiten und Gebrechen. Ich ersehe daraus, daß

die Wichtigkeit der Aufgabe nicht ausreichend gewürdigt und die

Auswahl nicht mit dem entsprechenden Ernst durchgeführt wurden.

Ich mache die deutschen Behördenleiter bezw. Präsidialchefs der

autonomen Dienststellen persönlich verantwortlich, daß sofort

dem Ministerium des Innern die seinerzeit geforderte Zahl von

tauglichen Beamten und Angestellten namhaft gemacht wird. Künf-

tig werde ich jeden Fall der Untauglichkeit nachprüfen lassen

und bei Feststellung einer Nachlässigkeit bei der Auswahl die

entsprechenden Maßnahmen ergreifen.
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0.

e

mmik: ty ist m m b Ke uh.

Hrmbilf. ferobar,

r en J. Mofan rid

rip af mry 

udeit himuy mmf 

117

75/



Ministeramt
Ministerium
Eing.:
-4. FEB. 1945
für Wirtschaft und Arbeit.
G.Z. A I - 5555.
Prag,den 1. Februar 1945.
An die Herren
Schnellbrief
Leiter der Arbeitsämter_ !
.
Betrifft: Einsatz beia Stellungsbau in Böhmen und Mähren; hier:
Verfahren bei der Entpflichtung.
Ueber die Durchführung meires Erlasses vom 8.Januar l945
A I-5552 sind versohiedene Zweifel entstanden, Zu ihrer Behebung weise
ich auf folgendes hin:
Bei cer Entpflichtung von Arbeitskräften ist zu unterscheiden
zwischen den Fällen, in welchen
l./ Arbeitskräfts wegen völliger bezw.überwiegender Einsatz-
unfähigkeit auf der Baustelle entpflichtet werden müssen
und den Fällen, in welchen
2./ dia Arbeitskräfte von dan Abgabearbeitsämtorn zu unrecht
dienstverpflichtet waren, oder von diesan aus besonders
wichtigen Gründen nachträglich wieder zurückverlangt wer-
den. Beide Verfahren müssen streng auseinander gehalten war-
den.
Zu 1.L..:
Wern Arbeitskräfte auf der Baustelle wegen völliger oüer
überwiogender Einsatzunfähigkeit entpflichtet werden
müsser, erhalten sie auf Grund der Weisung No. l0 des Be-
auftragten für die Lagerbetreuung vom Qrtabetreuer einen
Entlassungsschsin, der vom Bürgermeister der Aufnahmege-
meinde gegengezeichnet und mit dem Gemeindestempel voreehen
ist. Abdruck dieses Entlassungascheines geht dem Einsatz-
stab in Mähr. Weisskirchen zu, der daraufhin beim örtlich
zuständigün Arbeitsamt oder dessen Zweigstelle Antreg auf
Entoflichtung stellt und das Abgabearbeitsamt entsprechand
unterrichtet.
Zu 2/
Wünscht das Abgabearbcitsamt die Entpflichtung einer
Arbeitskraft, so ist auf Grund meines Erlasses vom 8.
Januar Ig45 ein ertsprechender Antrag beim Aufnahmear-
beitsamt zu stellen. Der Artrag iat jedoch künftig über
den Beauftragten des Deutschen Staatsministers für den
Stellungsbau in Mähren, z.H. Reg.Rat Dr Jaisle in Mähr.
Weisskirchen zu leiten,dor ihn mit-seiner Stellungnahme
an das Aufnahmcarbeitsamt weiterleitet.Weder das Aufnahme-
noch das Abgabearbeitsamt sind berachtigt,zu entpflichten-
de Arbeitskräfte von der Baustelle ohne weiteres abzuru-
fon, da sonst jeder Ueberblick über die Zahl der Beschäf-
tigten verloren geht. Den Termin der Abreise kann nur der
Einsatzstab in Mähr. Weisskirchen hostimmen. Infolgedessen
wird der Beauftragte des Deutschen Staatsministers für
den Stellungsbau in Mähren dem Aufnahmearbeitsamt mit der
Uebersendung des Entpflichtungsantrages.mitteilen,wagn
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die Kräfte abgezogen werden sollen,ob Ersatz zu

Btellen ist u.s.w.

Alles- weitere regelt sich nach meinen Erlass. vom B.Januar

1945 A I - 5552.

Pür die Richtigkait

 d 

dor Ausrertigung: 

Klose .h.

An den

Chef des Miniateramts

Herrn Miristerialrat Dr G i e s /3 Auef./

PrB_g..IV..

Czernin-Palais

 r 

Deutschen Staatsministor für Böhmon und Mähren,

a/ Abteilung I

b/ Abteilung II

PragIV.,

Czernin-Palais

An den Herrn

Beauftragten des Dautachen Staateministars

für den Stellungsbau in Mähren,

Mähr, Weisakirchen.

An die Herren

Oberlandräte-Insp kteure dea Deutschen Staatsministers

An die Landesbchördo Böheon.

ir Prag

An die Landesbehörde Mähren

in B rün n.

An den Herrn

Beauftragten des Reichskommissars für dis Festigung deutscnen

Volkstums At-Standartenführer Dipl.Ing.Fischer

P_ra gIi, Wenzelsplatz-Bodenamt

kn don

Beauftragten für die Lagerbetreuung Horrn Ing S e i b o t h

Pr_agII., Wanzelzplatz,Palais-Phönix

An des Ministerium für Land- und Forstwirtschaft

Pr_a_gIL.i Deutschenhof 65

An das Minieterium für Volksaufklärung

Prg._III., Waldsteinpelais

An den Herrn

Befehlshsber der Sicherheitspolizei und des SD

Pr ag_Xk, Kastanienallee 19
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An den

Verband der Land- und Forstwirtschaft

Prag

An den Herrn

Leiter der Sektion A-II

im Hau se

An den Herrn

Leiter der Sektion A IV

im H a u se

mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

Für den Minister:

Klose e.h.

Für die Richtigkoit

s4

der Ausfertigung: Ali

6
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Ministerium
für Wirtschaft und Arbeit.
G.Z.A I - 5555.
Prag,den 1. Februar 1945.
An die Herren
Schnellbrief
Leiter der Arbeitsämter !
Betrifft: Einsatz bein Stellungsbau in Böhmen und Mähren; hier:
Verfahren bei der Entpflichtung.
Ueber die Durchführung meines Erlasses von 8.Januar l945
A I-5552 sind verschiedene Zweifel entstanden, Zu ihrar Behebung weise
ich auf folgendes hin:
Bei der Entpflichtung von Arbeitskräften ist zu unterecheiden
zwischen den Fällen, in welchen
l./ Arbeitskräfte wegen völliger bezw.überwiegender Einsatz-
unfähigkeit auf der Baustelle entpflichtet werden müs:en
und den Fällen, in welchen
2./ die Arbeitskräfte von dan Abgabearbeitsämtorn zu unrecht
dienstvarpflichtet waren, oder von diesen aus besondera
wichtigen Gründen nachträglich wieder zurückverlangt wer-
den. Beide Verfahren müssen streng auseinander gehalten war-
den.
Zu 1./:
Wenn Arbeitskräfte auf der Baustelle wogen vöiliger oder
überwiegender Einsatzunfähigkeit entpflichtet werden
müsser., erhalten sie auf Grund der Weisung No.lo des Be-.
auftragten für die Lagerbatreuung von Qrtsbetreuer einen
Entlassungsschsin, der vom Bürgermeister der Aufnahmege-
meinde gegengezeiöhnet und mit dem Gemeindestempel vorschen
ist. Abdruck diesos Entlassungescheines geht dem Einsatz-
stab in Mähr. Weisskirchen zu, der daraufhin beim örtlich
zuständigen Arbeitsamt oder dessen Zweigstelle Antreg auf
Entpflichtung atellt und das Abgabearbaitsamt entspr chand
unterrichtet.
Zu 2/i
Wünscht das Abgabearbeitsamt die Entpflichtung einer
Arbeitskraft, so ist auf Grund meines Erlasses'vom 8.
Januar lg45 ein entsprechender Antrag beim Aufnahmear-
boitsamt zu stellen: Der Antrag.iat jedoch künftig über
den Beauftragten dea Deutschen Staatsministers für den
Stellungsbau in Mähren, z.H. Reg.Rat Dr Jaisle in Mähr..
Weisskirchen zu leiten,dor ihn mit seiner Stellungnahme
an das Aufnahmcarbeitsamt weiterleitet.Weder das Aufnahme-
noch das Abgabearbeitsamt sind borachtigt,zu entpflichten-
de Arbeitskräfte von der Baustelle ohne weiteres'abzuru-
fen, da sonst jedér Ueberblick über die Zahl der Beschäf-
tigten verloren geht. Den Termin der Abreise kann nur der
Einsatzstab in Mähr. Weisskirchen hostimmen. Infolgedessen
wird der Beauftragte des Deutschen Staatsministers für
den Stellungsbau in Mähren dem Aufnahmearbeitsamt mit der. 
Uebersendung des Entpflichtungsantrages mitteilen,wann



18a

- 2 

die Kräfte abgezogen werden sollen,ob Ersatz zu

stellen ist u.s.w.

Alles weitore regelt aich nach meinen Erlass vom B.Januar

1945 A I - 5552.

Für die Richtigkeit

Für den Minister:

Kz ..

An den

a

Chef des Ministeramts

Herrn Miristerialrat Dr G i e s /3 Auef./

Preg.IV.

Czernin-Palais

An den Herrn

Deutschen Staatsministor für Böhmen wnd Mähren,

a/ Abteilung I

b/ Abteilung II

Prag IV.,

Czernin-Palais

An den Herrn

Beauftragten des Dautacher Staateminietars

für den Stellungsbau in Mähren,

Mähr. Weisskirchen.

An dic Herren

Oberlandräte-Insp kteure des Dautschen Staatsministers

An die Landesbchördo Böhaar,

in Prag

An die Landesbehörde Mähren

in Brünn.

An den Herrn

Beauftragten des Reichskommissars für dis Festigung dsutscnen

Volkstums út-Standartenführer Dipl.Ing. Fischer

P_r a g If, Wenzelsplatz-Bodanamt

An den

Beauftragten für die Lagerbetreuung Horrn Ing S e i b o t h

Pr_agII., Wanzelzplatz,Palais-Phönix

An des Ministerium für Land- und Forstwirtscheft

Pra_g IL.. Doutschenhof 65

An das Miaisterium für Volksaufklärung

Pra g.Ill.. Waldsteinpelais

An den Herrn

Befehlshsber der Sicherheitspolizei und des SD

Pr a gKtka, Kastanienallee 19

65033
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An den

Verband der Land- und Forstwirtschaft

Prae

An den Herrn

Leiter der Sektion A II

im H a u s e

An den Herrn

Leiter der Sektion A IV

im H a u s_e

mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

Für den Minister:

Klose e.h.

Für die Richtigkeit

der Ausfertigung: A



Ministe ri um
für Wirtschaft und Arbeit.
G.Z. ∆I - 5555.
Prag,den 1. Februar 1945.
An die Herren
Schnellbrief
Leiter der Arbeitsämter
Betrifft: Einsatz bein Stellungsbau in Böhmen und Mähren; hier:
Verfahren bei der Entpflichtung.
Ueber die Durchführung meines Erlasses vom 8.Januar l945
A I-5552 sind verschiedene Zweifel entstanden, Zu ihrer Behebung weise
ich auf folgendes hin:
Bei der Entpflichtung von Arbeitskräften ist zu unterscheiden
zwischen den Fällen, in welchen
l./ Arbeitskräfte wegen völliger bezw.überwiegender Einsatz-
unfähigkeit. auf der Baustelle entpflichtet werden müssen
und den Fällen, in welchen
2./ die Arbeitskräfte von dan Abgabearbeitsümtorn zu unrecht
dienstvarpflichtet waren, oder von diesen aus'begonders
wichtigen Gründen nachträglich wieder zurückverlangt wer-
den, Beide Verfahren müssen streng auseinander gehalten war-
den.
Zu 1.L.:
Wern Arbeitskräfte auf der Baustelle wogen völliger oder
überwiegender Einsatzunfähigkeit entpflichtet werden
.müsser, erhalten sie auf Grund der Weisung No. lo des Be-
auftragten für die Lagerbetreuung vom Qrtsbetreuer einen
Entlassungsschsin, der vom Bürgermeister der Aufnahmege-
meinde gegengezeichnet und mit dem Gemeindestempel verschen
ist. Abdruck dieses Entlassungsscheines geht dem Einsatz-
stab in Mähr. Weisskirchen zu, der daraufhin beim örtlich
zuständigün Arbeitsemt oder dessen Zweigstelle Antreg auf
Entpflichtung stellt und das Abgabearbaitsamt entspr chand
unterrichtet.
Zu 2/_i.
Wünscht das Abgabearbeitsamt die.Entpflichtung einer
Arbeitskraft, so ist auf Grund meines Erlasses vom 8.
Januar lg45 ein entsprechender Antrag beim Aufnahmear-
boitsamt zú stellen. Der Artrag iat jedoch künftig über
den Beauftragten des Deutschen Staatsministers für den
Stellungsbau in Mähren, z.H. Reg.Rat Dr Jaisle in Mähr.
Weisskirchen ■u leiten,dor ihn mit seiner Stellungnahme
an das Aufnahmcarbeitsamt weiterleitet.Weder das Aufnahme-
noch das Abgabearbeitsamt sind berechtigt,zu entpflichten-
de Arbeitskräfte von der Baustelle ohne weiteres abzuru-
fon, da sonst jeder Ueberbli■k über die Záhl der Beschäf-
tigten verloren geht. Den Termin der Abreise kann nur der
Einsatzstab in Mähr. Weisskirchen hestimmen. Infolgedessen
wird der Beauftragte des Deutschen Staatsministers für
den Stellungsbau in Mähren dem Aufnahmearbeitsamt mit der
Uebarsendung des Entpflichtungsantrages mitteilen,wann
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die Kräfte abgezogen werden sollen,ob Ersatz zu

stellen ist u.s.w.

'Alles weitere regelt-sich nach meinen Erlass vom B.Januar

1945 A I - 5552.

Pür die Richtigkeit

Für den Minister:

dor Auerertigung: 

Klose .h.

An den

Chef des Ministeramts

Herrn Miristerialrat Dr G i e a /3 Auaf./

Preg..IV.

Czernin-Palais

An den Herrn

Deutschen Staatsministor für Böhmen wnd Mähren,

a/ Abteilung I

b/ Abteilung II

PragIv.,

Ozernin-palais

An den Herrn

Beauftragten des Dautachen Staateministers

für den Stellungsbau in Mähren,

Mähr. Weisakirchen.

An die Herren

Oberlandräte-Insp kteure dea Dautschen Staatsministers

An die Landesbchördo Böheon.

in Prag

An die Landesbehörde Mähren

in Brünn.

An den Herrn

Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung deutschen

Volkstums áý-Standartenführer Dipl.Ing.Fischer

P_ra_gIi., Wenzelsplatz-Bodenamt

An den

Beauftragten für die Lagerbutreuung Herrn Ing S'e i b o t h

Pr_ag.II., Wanzelzplatz,Palais-Phönix

An das Ministerium für Land- und Forstwirtacheft

P.r_a_g II. Deutschenhof 65

An das Ministerium für Volksaufklärung

Pra gII., Waldsteinpalais

An den Horrn

Befehlshsber der Sicherheitspolizei und des SD

Pr a_gXiKa, Kastanienallee 19

65031
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An den

Verband der Land- und Forstwirtschaft

PraE

An den Herrn

Leiter der Sektion A II

im Haus_e

An den Herrn

Leiter der Sektion A IV

im H_a us_.

mit der Bitte um Kenntnisnahme übersandt.

Für den Minister:

Klose e.h.

Für die Richtigkeit

der Ausfertigung: Ml

i



inistera
- 5 FEB. 1945
Minis te rium
für Wirtschaft und Arbeit.
G.Z.∆ I - 5555.
Prag,den 1. Februar 1945.
An die Herren
Schnellbrief
Leiter der Arbeitsämter
M
Betrifft: Einsatz bein Stellungsbau in Böhmen und Mähren; hier:
Verfahren bei der Entpflichtung.
Ueber die Durchführung meines Erlasses vom 8.Januar l945
A I-5552 sind versohisdene Zweifel entstanden. Zu ihrer Bahebung weise
ich auf folgendes hin:
Bei Cer Entpflichtung von Arbeitskräften ist zu unterscheiden
zwischen den Fällen, in welchen
l./ Arbeitskräfta wegen völliger bezw.überwiegender Einsatz-
unfähigkeit auf der Baustelle entpflichtet werden müssen
und den Füllen, in welchen
2./ die Arbeitskräfte von dan Abgabearbeitsämtern zu unrecht
dienstvarpflichtet waren, oder von diesen aus besonders
wichtigen Gründen nachträglich wieder zurückverlangt wer-
den. Beide Verfahren müssen streng auseinander gehalten war-
den.
Zu_1./:
Wenn Arbeitskräfte auf der Baustelle wegen völliger oder
überwiogender Einsatzunfähigkeit entpflichtet werden
misser, erhalten sie auf Grund der Weisung No.lo des Be-
auftragten für die Lagerbetreuung vom Ortsbetreuer einen
Entlassungesohsin, der vom Bürgerneister der Aufnahmege-
meinde gegengezeiéhnet und mit dem Gemeindestampel vereehen
ist, Abdruck diesos Entlassungsscheines geht dem Einsatz-
stab in Mühr. Weisekirchen zu, der daraufhin beim örtlich
zuständigen Arbeituant oder dessen Zweigstelle Antreg auf
Entpflichtung etellt und das Abgabearbeitsamt entspr chend
unterrichtet.
Zu 2/i
Wünscht das Abgabearbeitsamt die Entpflichtung einer
Arbeitskraft, so ist auf Grund meines Erlasses vom 8.
Januar lg45 éin entsprechonder Antrag beim Aufnahmear-
boitsamt zu stellen. Der Antrag iat jedoch künftig über
den Beauftragten dea Deutschen Staatsministers für den
Stellungsbau in Mähren, z.H. Reg.Rat Lr Jaisle in Mhr.
Weisskirchen zu leiten,dor ihn mit seiner Stellungsb
an das Aufnahmcarbeitsamt weiterloitet,Weder day Aufn :lme-
noch das Abgabearbeitsamt sind berachtigt,zu entpflioten-
de Arbeitskräfte von der Baustelle ohne weiteres abzuru-
fen, da sonst jeder Ueberblick über die Zahl der Beschäf-
tigten verloren geht. Den Termin der Abreise kann nur der
Einsatzstab in Mähr. Weisskirchen hostimmen, Infolgedessen
wird der Beauftragte des Deutschen Steatsministers für
den Stellungsbau in Mähren dem Aufnahmearbeitsant mit der
Uebersendung des Entpflichtungeantrages mitteilen,wann
$\A-1^{m/45
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die Kräfta abgezogen werden sollen,ob Ersatz zu

stellen ist u.s.w.

Alles weitore regelt sich nach meinen Erlass vom ö.Januar

1945 ∆ I - 5552.

Für den Minister:

Für die Richtigkait

Klose .h.

dor Ausrertigung: 

L

An den

Chef des Ministeramts

Herrn Miristerialrat Dr G i e 8 /3 Auef./

Prag.IV..

Czernin-Palais

An den Herrn

Deutschen Staatsministor für Böhmon wid Mähren,

a/ Abteilung I

b/ Abteilung II

PragIV.,

Czernin-Palais

An den Herrn

Beauftragten des Dautachen Staateministars

für den Stellungsbau in Mähren,

Mähr. Weiszkirchen.

An dic Herren

Oberlandräte-Insp kteure doa Deutschen Staatsministers

An die Landesbchördo Böhaer.

ir Prag

An die Landesbehörde Mähren

in Brünn.

Beauftragten dea Reichskommissars für dis Festigung deutscnen

Volkstums át-Standartenführer Dipl.Ing. Fischer

Pr a gIi, Wenzolsplatz-Bodenamt

An don

Beauftragten für die Lagerbetreuung Horrn Ing S e i b'o t h

Pr.agI., Wanzelçplatz,Palais-Phönix

An das Ministerium für Land- und Foretwirtacheft

P.ra_gII. Doutschenhof 65

An das Miaisterium für Volksaufklärung

Prg.III. Waldsteinpelais

An den Horrn

Befehlshsber der Sicherheitspolizei und des SD

Pr a_gXke, Kastanienallee 19

65037
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An den

Verband der Land- und Forstwirtschaft

Prag

An den Herrn

Leiter der Sektion A II

im H a u se

An den Herrn

Leiter der Sektion A IV

im H a u se

mit dor Bitte um Kenntnisnahme übersandt,

Für den Minister:

Klose e.h.

Für die Richtigkeit

der Ausfertigung: M

L.
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MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND ARBEIT
Nr. AIV-3161-9/2-45
PRAG, den
9. Pebruer
_1945
An den
Herrn Deutschen Staatsminister für Böhmen
daiunlsteram
Chef des Ministeramts
Ei3, :
12 FEB. 1945
Prag - Chernin-Palais
Betr.: Stellungsbau in Protektorat Böhmen und Miihren;
hier: Regelung der Sozialversicherungrur das gesamte Gebiet
des Protektorats
Anlagen 3
Das Ministeriun für Wirtschaft und Arbeit legt 3 Abdrucke seines
Erlasses vom
9.Februar 1945 vor.
In Vertretung des Ministers:
gez.Dr.Dennler
Beglaubigt:
Cyypek
FUR
B.k.
UND
ME
St.M$A-1^{2p/45
363



M i n i s t e r i u m
für Wirtschaft und Arbeit.
G.E. A IV-3161-9/2-45.
Prag, den 9. Februar 1945.
Schnullbrief.
l/ An die Zentralsozialvarsichorungcanstelt, Pres- Snichow, -
2/ An die Krankenversicherungsanstalt der Privatangestellten, Prcg XI.,
Nr 1800
3/ in den Heilfond der öffentlichen Bediensteten, Prag II.j Hibernerg.l•,
4/ An die Zentralbruderlade, Prag I., Wohrgraben 5.
Betrifft: Stellugsbeu ie Protektoret Bölmen und Mähren; hier: Regelung
der Sozialversicherung für das gesamte Gebiet des Protekto-
rotes.
Für die beim Stollungsbau in Protoktorat Böhzen und Mähren Einge-
setzten gilt äie Verordnung des Deutschen Staatsministers für Böhmen und
Mëhren über den Einsatz bein Stellwngebau in Böhmen urd Mäiren vom 4.
Januar l945 /VElPl S.l/. Nach dieser Verordnung richtet sich auch die
zialversicherung. Auf Gruid gesetzlichcr Ermächtigung hat daa Ministe-
Law. für Wirtschaft und Arbeit die Krankenversicherung der beim Stellungs-
bau in Nordnähren, in den Bezirken dor Berirkskrankenversicherungsall-
stalten Mähr. Ostrau, Olmütz und Brün Eingesetzten besonders geregelt.
De nunmchr auch in anderen Gebieten Stellungen gebsut werden, wird zur
Durchführung dcr Krankenversicherung in diesen Gebieten auf Grund ge-
setzlicher Ernächtigung folgendes bestimnt:
l/ Sämtliche Eingesetzten sind krankenversicherungspflichtig. Die Kran-
konversicherung wird durchgeführt von der örtlich zuständigen Bezirks-
krankenversicherungsanstalt. Bei ihr sind auch dic öffentlichen Be-
diénsteten versichert, die für die Dauer des Stellungsbaus ihre bis-
herigen Dienstbezüge von ihrer bisherigen Dienstgeber weiter erhalten.
2/ Wohnen Panilienangehörige der bei der Bezirkskrankenversicherungsan-
stalt Versicherten ausserhalb ihres Sprengels, so sind sio grundsätz-
lich von der für ihren Wohnort zuständigen Bezirkskrankenversiche-
rungsanstelt auf Kosten der andern Bezirkskrankenversicherungsanetalt
zu betreuen. Die Bonilienangenörigen der öffentlichen Bediensteten,
die ihre Bezüge vom bisherigen Dienstgeber weiter erhalten und die vor
der Notdienstverpflichtung beim Heilfond der öffentlichen Bodiensteten
•der bei der Krankenversicherungsanstalt der Privatangestellten ver-
sichert weren, sind von diesen Versicherungsträgern zuch während des
Notdienstas weiterzubotreuen.
3/ Die Bezirkskrankenversicherungeanstälten können mit der Betriebskran-
kenkasse des Reichs, Zweigstelle Prag /Geschäftsstclle Brünn/ allge-
mein oder in einzelnen Fällen vereinbaren, dass die Fanilienangehöri-
gen der vor den Einsatz bei der Betriebskrankenkasse des Reichs ver-
sicherten öffentlichen Bediensteten, die auch während der Notdienst-
verpfliclitung ihre Bezüge vom bisherigen Dienstgeber weiter erhal-
ten, von der Betriebskrankenkasse dee Reichs betreut werden.
4/ Die örtlich zuständige Bezirkskrarkenversicherüngsanstalt kenn dic
vor der Notdienstverpflichtung bei einer Revierbruderlade Veroicher-
ten und deren Familienangehörige in entsprechender Anwondung des
§ lo3 des Sozialversicherungsgesetzcs durch die vor der Notdienst-
verpflichtung zuständige Revierbrulerlade betreuen lessen.
5/ Die Notdienstverpflichteten sind den Bezirkskrankenversicherungsan-
stalten nicht cnzunelden; Beiträge zur Krankenversicherwz werden
nicht entrichtet. Der Dienstleistungsempfänger erstattet den Bezirks-
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krankenversicherungsanstalten die tatsächlichen „üfzendungen. Die
Festsetzung eines Pauschbetrages bleibt vorbehalten. Die Zentrelso-
zialversicherungsanstalt kunn beim Ministeriun für Wirtschaft und
Arbeit die Zahlüng von Vorschüssen gn die Bezirkskrankenversicherungs-
anatalten beantragen.
. Für die öffentlichen Bediensteten, die ihre Bezüge zuch während
der Notdienstverpflichtung von bisherigen Dienstgeber eiter beziehen,
sind die Beitrëge von diesen wie bisher zu entrichten.
6/ Soweit den Eingosetzten fraie Heilfürsorge gewährt wird, fallen die
entsprechender. Leistungen der Bezirkskrankenversicherungsonstalten
weg
7/ Während des Bezuges des bisherigen Lohnes oder Gehaltos' oder der
Sonderhilfe für Dienstverpflichtete nsch § 4 der Verordnung des
Deutsehen Staatsministers für Böhmen und Mähren vom 4. Januar l945
wird kein Krankengeld gezahlt. Die Sonderhilfe wird während der Not-
dienstverpflichtung euch bei Krenkheit ungekürzt gewährt.
8/ Fanilienangehörige der bein Stellungsbau Eingesetzten haben bei
Geltendnachung von Ansprüchen glaubhaft zu machen, dass oin Kranken
versicherungsverhältnis wegen des Einsatzes bein Stellvngsbau besteht.
Bei der Prüfung der Nechweise für die Glaubhaftmachung ist nöglichst
grosszügig zu vorfehren.
S/ Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften; bei Notdienstpflich-
tigen, die vor Eintritt in den Notdienst bei einem enderen Träger
der öffentlich-rechtlichen Krankenversicherung des Protektorets als
der Bezirkskrenkenversicherungnanstalt versichert waren,gelten die
Vorschriften der §§ 3,5,6 der Regiorungsvèrordnung vom l0. duli
1944 über die Sozialversichorung, der Dienstverpfiichteten in Böhmen.
und Mühren, Slg. l53, entsprechend.
10/ Die Bezirkekrankenversichtyungsanstalten haben alle Massnehmen zur
Durchfthrung der Krankenversicherung zu treffen, besonders äafür zu
sorgen, dass die ärztliche Betreuung sichergeetellt ist. Als zveck-
mässig hat es aich bisher erwiesen, auf den einzelnen Baurtellen
Aerzte nach Art der Werksärzte einzüsetzcn.
ll/ Die Bezirkskrankenversicherungsaistalten haben die Notcionstvar-
pflichteten, die-von den Ansteltsurzten arbeitsunfähig Krankge-
schriebon werdon, durch einen eigenen Kontrolldienst prüfen zu
lussen. Der Kontrolldienst entfällt soveit Messnahmen des Dienst-
leistungsempfängers-getroffen sind oder verden /Unterbringung in
Lagern: Lagerärzte, Revierarzte/.
Die Bezirkskrankenverstcherungsenstalten haben die bein Stel-
lungsbau Eingesatzten über ihre Ansprüche aus der Krankenversicherung
eingehend zu bolehren; es ist ihneir möglächst ein Morkblatt zu übergeben,
aus den sie entnehnen können, welche Ansprüche in der Krankenversicherung
für s.ie und ihre Fanilienangchörigen bdutehen und welcher Krenkenverai-
cherungsträger zuständicist.
Für die Rentenversicherung, die Unfallveraicherwng und die Für-
sorge und Versorgung nach der Personenechädenveroranung gelten dia all--
gemeinen Vorscnriften der Verordnung des Deutschen Staatsainisters von
4. Januar lg4s. Die Zentralsozialversicherungsanstalt hat dafür zu sorgen,
dass die Bezirkskrankenversicherungsanstalten über das Vorhältnis twischen
Unfallversicherurg und Fürsorge und Vorsorgung nach der Porsonenschäden-
65026
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verordnung entoprechend dem Erlass des Ministeriuns für Wirtschaft

und Arbeit vom l9. Jenuur l945 unterrichtet sind. Bescnders ist zu ba-

achten, dass die Unfallanzeigen resch und pünktlich eratattet werden.

In Vertretung des Ministers:

%

Dr Dennler e.h.

Für die Richtigiteit

der Ausfertigung:



M i n i s t e r i u m
für Wirtsehaft und Arbeit.
G.Z. A IV-3161-9/2-45.
Prag, den 9. Februar 1945.
Schnellbzief.
l/ An die Zentralsozialvarsichorungsanstelt, Preg- Snichow, -
2/ An die Krankenversicherungsanstalt der Privatangestellten, Prcg XI.,
Nr: 1800
3/ An den Heilfond ler Bffentlichen Bediensteton, Prag II., Hibernerg.l•,
4/ An die Zentralbruderlade, Prag I., Wohrgraben 5.
Betrifft: Stellungsbeu in Protektoret Bölnen und Mähren; hier: Regelung
der Sozialversicherung für das gosamte Gebiet des Protekto-
rates.
Für die beim Stellungsbau in Protcktorat Böhnen und Mähren Einge-
setzten gilt die Verordnung des Deutschen Staatsministers für Böhnon und
Mähren über den Einsetz bein Stellugebau in Böhmen wnd Mähren vom 4.
Januar l945 /vBlPl S.l/. Nach dieser Verordnung richtet sich auch die
zialversicherung. Auß Grund gesetzlicher Ermächtigung hat das Ministe-
Aui für Wirtschaft und Arbeit die Krankenversicherung der beim Stellungs-
bau in Nordmähren, in den Bezirken der Berirkskrankenversicherüngsan-
stalten Mähr. Ostrau, Olmitz und Brün Eingesetzten besonders geregelt.
Da nunmchr auch in anderen Gebieten Stellungen gebsut werden, wird zar
Durchführung dcr Krankenversicherung in diesen Gebieten auf Grund ge-
setzlicher Ernächtigung folgendes bestinit:
l/ Säntliche Eingesetzten sind krankenversicherungspflichtig. Die Kran-
kanversicherung wird durchgeführt von der örtlich zuständigen Bezirks-
krankenversicherungsanstalt. Bei ihr sind auch dic öffentliehen Be-
diensteten versichert, die für die Dauer deg Stellungsbaus ihre bis-
herigen Dienstbezüge von ihren bisherigen Di anstgeber weiter erhalten.
2/ Wohnen Fanilienangehörige der bei der Bezirkskrankenversicherwngsan-
stalt Versicherten ausserhalb ihres Sprengels, so sind sie grundsätz-
lich von der für ihren Wohnort zuständigen Bezirkskrankenversiche-
rungsanstelt auf Kosten der andern Bezirkskrankenversicherungsanstalt
zu betreuen• Die Banilienangenörigen der öffentlichen Bediensteten,
die ihre Bezüge vom bisherigen Dienstgeber weiter erhalten und die vor
der Notdienstverpflichtung beix Heilfond der öffentlichen Bodiensteten
•der bei der Krankenversicherungsanstalt der Privatangestellten ver-
aichert waren, sind von diesen Versicherungsträgern aueh während des
Notdienstes weiterzubetreuen.
3/ Die Bezirkskrankenversicherungsanstalten können mit der Betriebskran-
kenkasse des Reichs, Zweigstelle Prag /Geschäftsstclle Brünn/ allge-
mein oder in einzelnen Fällen vereinbaren, dass die Familienangehöri-
gen der vor den Einsatz bei der Betriebskrankenkasse des Reichs ver-
sicherten öffentlichen Bediensteten, die auch während der Notdienst-
verpflichtung ihre Bezüge vom bisherigen Dienstgeber weiter erhal-
ten, von der Betriebskrankenkasse dee Reichs betreut werden.
4/ Die örtlich zuständige Bezirkskrarkenversicherungsanstalt kera dic
'vor der Notdienstverpflichtung bei einer Revierbruderlade Veroi.ier-
ten und deren Familienangehörige in entsprechender Anwondung des
§ lo3 des Sozialversicherungsgesetzes. dureh die vor der: Notdienst-
verpflichtung zuständige Revierbrulerlade betreuen lessen.
5/ Die Notdienstverpflichteten sind den Bezirkskrankenversicherungsan-
stalten nicht cnzunelden; Beiträge zur Krankenversicherung werden
nicht entrichtet. Der Dienstleistungsenpfänger erstottet den Bezirks-
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krankenversicherungsanstalten die tatsächlichen .ufwendungen. Die'
Festsetzung oines Phuschbetrages bleibt vorbehalten. Die Zentrelso-
zialversicherungsanstalt kenn beim Ministeriun, für Wirtschaft und
Arbeit die Zahlung von Vorschüssen'dn die Bégirkskrankenver■icherungs-
enstalten beantregen.
Für die öffentlichen Bediensteten, die ihre Bezüge zuch während
der Notdienstverpflichtung von bisherigen Dienstgeber eiter beziehen,
sind die Beitröge von dieseri wie bisher zu entrichten.
6/ Soweit den Eingosetzten freie Heilfürsorge gewährt wird, fellen die
entsprechender Leistungen der Bezirkskrankenversicherungsanstalten
weg.
7/ Während des Bezuges des bisherigen Lohnes oder Gehaltos oder der
Sonderhilfe für Dienstverpfliehtete nsch § 4 der Verordnng des
Deutsohen Staatsministers für Böhmen und Mähren vom 4. denuar l945
wird kein Krankengeld gezahlt. Dic Sonderhilfe wird während der Not-
dienstverpflichtung euch bei Krenkheit ungekürzt gewährt.
8/ Faniliensngehörige der beiu Stellungsbau Eingesetzten haben bei
Geltendnachung von Ansprüchen glaubhaft zu machen, dass oin Kranken
versicherungsverhältnis wegen des Einsatzes bein Stellungsbau besteht.
Bei der Prüfung der Nechweise für die Glaubhaftmachung ist mögliohst
grosszügig zu vorfehren.
S/ Im übrigen gelten die allgemeinen Vorschriften; bei Notdienstpflich-
tigen, die vor Eintritt in den Notdienst bei einem anderen Trüger
der öffentlich-rechtlichen Kraukenversicherung des Protektorets als
der Bezirkskrenkenversicherungnanstalt versichert waren,gelten die
Vorschriften der §§ 3,5,6 der Regiorungsverordnung vom l0. Juli
1944 über die Sozialversichorung der Dienstverpflichteten in Böhmen
und Mühren, Slg. l53, entsprechend.
l0/ Die Bezirkekrankenversichurungsanstalten haben alle Massnchmen zur
Durchführung der Krankenversicherung zu treffen, besonders äafür zu
sorgen, dass die ärztliche Betreuung sichergeetellt ist. Als zveck--
mässig hat os eich bishor erwiesen, auf cen einzelnen Banrtellen
Aerzte nach Art der Werksärzte einzusetzcn.
ll/ Die Bezirkskrcikenversicherungsanstalten haben die Notdienstver-
pflichteten, die-von den Ansteltshrzten arbeitsunfähig krankge-
schrieben werdon, durch einen eigenen Kontrolldienst prüfen zu
lussen. Der Kontrolldionst entfäilt soweit Messnahmen des;Dienst-
leistungsempfängers-getroffenisind oder werden /Untörbringung in.
Lagern: Lagerärzte, Revierarzte/.
Die Bezirkskrankenverstcherungeénstelten haben dio bein Stel-
lungsbau Eingesetzten über ihre Ansprüche aus der Krankenversicherwg
eingehend zu bolehren; es ist ihnen möglichst ein Merkblatt zu übergeben,
aus den sie entnehnen können, welche Ansprüche, in der Krankenversicherwig
für s.ie und ihre Fanilienangöhörigen bcstehen und welcher Krankenverei-
cherungsträger zuständicist.
Für die Rentenversicherung, die Unfallveraicherwng und dis Für-
sorge und Versorgung nach der Personenechädenveroranung gelten dia all--
gemeinen Vorscnriften der Verordnung des Deutschen Staatsninisters volr-
4. Januar lS45.. Die Zentralsozialversicherungsanstalt hat dafür zu sorgen,
dass die Bezirkskrankenveraicherungsanstalten über das Vorhältnis zwischen
Unfallveraicherurg und Fürsorge und Vorsorgung nach der Porsonenschiden-
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verordnung entoprcchend dem Erlass des Ministeriums für Wirtschaft

und Arbeit vom l9. Januur l945 unterrichtet sind. Bescnders ist zu be-

achten, dass die Unfallanzeigen rasch und pünktlich eratattet werden

In Vertretung des Ministers:

%

Dr Denrler e.h.

Für die Richtigkeit

der Ausfertigung:



Prag, den. Januar 195.

Der Generalreferent V 2

Minlsteramt

18. JAN. 1945

An den

Chef des Ministeramts,

Herrn Ministerialrat Dr. G i e s ,

Betr.: Stellungsbau.

Anl.: 3

In der Anlage übermittle ich Runderlass des Ministeriums für Wirt-

schaft und Arbeit - Reichsauftragsverwaltung betreffend Richtlinien für Not-

dienstverpflichtungen durch die Leiter der Arbeitsämter - Reichsauftrags-

verwaltung in dreifacher Ausfertigung.

mmnt

$\f- 1 { 4$



0E
Der Minister
für Wirtschaft und Arbeit
-t-
Prag, den 17.Januar 1945
G.Z. RAV A I - 5552
Betrifft: Stellungsbau.
An den Herrn
Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren
an den Chef dee Ministeramts,Herrn Min Rat Dr Gies
Abteilung I
11
IV
"
VI
11
-
VIII
P.r_a_g. IV.. Czernin-Palais
An den Herrn
Vorgitzer der Rügtungskommisgion
für das Protektorat Böhman und Mähren
7-Brigadeführer Minister Dr B e r t s c h,
Pr a.g. II., Heuwaagsgasse 3
An das Ministorium für Land- und Forstwirtschaft
Pr.a g_II.. Deutschenhof 65
An das Ministerium dcs Innern
P.r a.g VII., Sommerberg
An das Ministerium für Volksaufklärung
P.ra.g III., Karmelitergasse
An das Ministerium für Verkehr und Technik
Prag.II.,Svehla Ufer
An sämtliche Zentralverbände
An den Beauftragten des Deutechen Staatsministers
für den Stellungsbau in Mähren,Herrn ORR Eokoldt,
Mährisch Weigskirchen /durch Kurier/
An den Herrn
Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
P.ra g. XII.,Kastanienallee 19
An die Herren
Oberlandräte-Inapekteure des Deutschen Staatsministers
An die Landesbehörde Böhmen
in Prag
An die Landesbehörde Mähren
in Brünn
An den Herrn
Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung
des Deutschen Volkstums
--Standartenführer Fischer
Pr a g _II.. Adelsstift - Bodenemt
An den Herrn
Beauftragten für die Lagerbetreuung
Herrn Ing S e i b o t h
P r. a g.. II., Wenzelsplatz 56 II
An die Gruppe Wirtschaft
mit der Bitte um Kenntnianahme übersandt.
In Vertretung des Ministoros
Für die Richtigkeit
Dr. Pennler e.h.
der Ausfertigung:
reprop



Der Minister
für Wirtschaft und Arbeit
-Reichsauftragsverwaltung-
G.Z. RAV A I -5552
Prag,den 17.Januar 1945
e
An die Herren
L_e_i_t_e_f__der_Arbeitsämter
-Reichsauftragsverwaltung -
Betrifft: Stellungsbau; hier: Richtlinien für Notdienstverpflichtungen
durch die Leiter der Arbeitsämter - RAv auf Grund der Ver-
ordnung des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren
vom 4..Januar 1945 - /VBlBM S,1/.
Durch die Verordnung des Deutschen Staatsministers für Böhmen
und Mähren vom 4. Jamuar l945 aind für den besonderen Fall des Einsatzes
beim Stellungsbau im Protektorat Böhmen und Mähren unter Abweichung von
§ 3 der Verordnung zur Einführung der Notdienstverordnung im Protektorat
Böhmen und Mähren vom 25. November 1939 /VBlRProt.S.354/ die Leiter der
Arbeitsämter-Reichsauftragsverwaltung ermächtigt, Bewohner des Protekto-
rates Böhmen und Mähren zu Notdienstleistungen heranzuziehen.Nach § 8 der
Vag. des Deutschen Staatsministers gilt als zum Notdienst im Sinne dieser
Verordnung horangezogen,wer vom Arbeitsamt für den Stellungabau im Pro-
tektorat Böhmen und Mähren nach dem ersten Abschnitt der Reg. Vdg. über
Massnahmen zur Lenkung der Arbeitskräfte vom 4. Mai l942 Slg.Nr.i54 dienst-
verpflichtet wurde oder wird oder künftig nach den Vorschriften der Ver-
ordnung des Deutschen Staatsministers vom 4.Januar l945 notdienstver-
pfiichtet wird.
Nach § 2 der Vdg. vom 4. Januar 1945 gelten, soweit in den fol-
genden Pàragraphen diesér Verordnung nichts anderes béstimmt ist,die
Dritte Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs für Aufgaben von
besonderer staatspolitischer Bedeutung /Notdienstverordnung/ vom l5.Okto-
ber 1938 /VBiRProt.1939 S.355/ und die dazu erlassenen Durchführungsver-
ordnungen'und Bestimmungen in der für das Protektorat Böhmen und Mähren
geltenden Fassung.
Auf Grund der mit Erlass des Deutschen Staatsministers für
Böhmen und Mähren vom 9.Januar l945 gemäss § 9 der Verordnung des Deut-
schen Staatsministers für Böhmen und Mähren vom 4. Januar 1945 dem Mi-
lister für Wirtschaft und Arbeit erteilten Ermächtigung zum Erlass von
Durohführungsbestimmungen innerhalb.seines Geschäftsbereichs wird folgen-
des bestimmt:
.I. Materiellrechtliche Vorgchriften
A.Rangordnung.
Dienstleistungen auf Grund des Wehrgesetzes,im Reichsarbeits-
dienst,im Zollgrenzschutz, in der Polizei, der f/-Verfügungatruppe,
den -Totenkopfverbänden sowic im Luftschutzwerhdionst und Luftschutz-
polizeidienst und in der Luftschutzwacht, in der Tecinischen Nothilfe für
die Angehörigen der aktiven Einheiten und für Ausbildungs- und Führungs-
kräfte gehen in jedem Fall den Notdienstleistungen vor.
.Personenkreis.
Zu Notdienstleistungen für den Stellungsbau im Protektorat
Böhmen und Mähren können männliche Protektoratsangehörige im Alter von
17 bis 45 Jahren herangezegen werden, die ihren Wohnsitz im Protektorat
haben. Diesen gleichgestellt sind protektoratsangehörige Grenzgänger,die
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im Protektorat arbeiten und den hier geltenden Vorschriften über die
Arbeitsbuchpflicht unterliegen. Dasselbe gilt für Staatenlose,
Zur Heranziehung zu Notdienstleistungen der Personen,die haupt-
beruflich im Gesundheitswesen tätig sind, bedarf es der Zustimmung der
Arbeitsgemeinschaft der Heilberufe. Als hauptberufliohim Gesundheits-
wesen tätig golten Aerzte, Zehnärzte, Tierärzte, Apotheker,Dentisten,
Heilpraktiker, Krankenpfleger, technische Assistenten /Röntgen- und
Laboratoriumsassistenten/ an medizinischen und-veterinär-medizinischen
Instituten, Diätassistenten, Diätküchenleiter, Masseure, Laboranten im
Gesundheitswesen, Zahntechniker, Gesundheitsaufseher und- pfleger,
Desinfektiren, Fleitchbeschauer und Trichinenschauer, wenn sie diese
Tätigkeit im Hauptberuf ausüben.
Ferner ist die Zustimmung der vorgesetzten Dienststelle betw.
Aufsichtsstelle einzuholen bei Beamten bei Angestellten und Arbeitern
der Behörden und der Träger der Reichs- und Protektoratsversicherüng,
bei Angestellten und Arbeitern der Wehrmachteigenen und reichsarbeits-
diensteigenen Butriebe und Regiebetnicbe des Protektorats:, bei Advokaten
/Advokaturkandidaten/. und Notaren / Notariatskandidaten/ und deren
Angestellten. Der Zustimmung bedarf es nicht, soweit dic vorgesetzten
Dienststellen bezw, Aufsichtsstollen diese Personen namentlich für dfe
Haranziehung zum Notdienst genannt haben.
In Ergänzung der allgemeinen Notdienstvorschriften sind voh der
Héranziehung zun Notdienst ferner ausgenommen: hauptberuflich Kultur-
schaffende, weiterhin arbeitsunfähige Personen. Im übrigen verweise ich
wegen dor Áusnahme von der Heranziehung auf den Erlass des, Ministeriums
für Wirtschaft und Arbeit vom 22. Dezember 1944, G.Z. A I-5555.
C. Rechtswirkungen.
Die Notdienstverpflichtungen, die von den Leitern der Arbeits-
änter-RAv auf Grund der Verordnung des Deütschen Staatsministers für
Böhmen und Mähren vom 4. Januar 1945 ausgesprochen werden,gelten un-
abhängig von der Deuer der Dienstleistung grundsätzlich als kurzfristi-
ger Notdienst.
Die Heranziehung zum Notdienst tür den Einsatz beim Stellungs-
beu begründet keinen Arbeitsvertrag. Notdienstpflichtige,die bei Beginn
des Notdienstes in einem Arbeitsverhältnis stehen,gelten für die Dauer
des Notdienstes als beurlaubt. Das Arbeitsverhältnis darf wegen der
Heranziehung zum Notdienst nicht gekündigt werden. Verbotswidrige.
Kündigungsorklärungen sind nichtig
Angehörige des öffentlichen-Dienstes haben für die Dauer des
Notdienstes Anspruch auf ihre Dienstbezüge, soweit sie im deutschen
öffentlichen Dienst beschäftigt sind oder die Anorlnung des Ministers
des Innern vom ll.März l943 über die Dienst- und Besoldungsverhältnisse
der dienstverpflichteten öffentlichen Bediensteten für sie gilt Siehe
§ 3 der Fdg. des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren vom
4.Januar 1945 und Erlass des Ministariums des Innern vom 16 Januar
1945 B-3890/16/1/45-I7/.
Die übrigen Notdienstpflichtigen haben für die Dauer des Not-
dienstes aus ihrem bisherigen Arbeitsverhältnis unbeschadet seines
rechtlichen Fortbestandes keinen Anspruch auf Arbeitsentgelt oder
sonstige Neben- oder Naturalbezüge gegenüber ihrem bisherigen Arbeit-
geber,ausser auf Beibchaltung der Werkwohnung. Bildet der Wert der
Werkwohnung einen Bestandteil des Lohneinkommens, dessen Ausfall durch
die Leistungen der Arbeitseinsatzhilfe insgesamt in Höhe von loo v.H.
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ausgeglichen wird, so kann der Arbeitgeber gegenüber dem Arbeit-
nehmer einen Ersatzanspruch in Höhe des Wertes der Werkwohnung,
der vom Arbeitsamt bei der Berechnung berüicksichtigt wirde,geltend
machen. Für den Einkommensausfall finden im übrigen die Vorschriften
des § i3 der Reg. Vdg. vom 27. August l943 über die Arbeitseinsatz-
hilfe /Slg. 25o/ und die hierzu erlassenen Durchführungsvorschriften
in der Fassung des Erlasses des Ministeriums für Wirtschaft und Ar-
beit, Nr. 40 vom 4. Januar 1945, G.Z. A I-7900 entsprechende Anwendung.
Dasselbe giit für selbständig Erwerbstätige /Gewerbetreibende,
Handwerker, Landwirte, Angehörige freier Berufe usw./, die zwn Not-
dienst reim Stellungsbau herangezogen werden.
Die Barvergütungen, sämtliche Zulagen,Sondergebührnisse und
Pauschvergütungen, freie Unterkunft, Verpflegung und Bekleidung,
Unterkunfts- und Verpflegungsgelder,Bekleidungsentschädigungen,sowie
Einkleidungs- und Ausrüstungsbeihilfen sind unpfändbar. Die Aufrechnung
wegen eines Anspruche auf Schadenersatz, wegen vorsätzlicher unerlaub-
ter Handlung und wegen überhobener Gebührnisse ist gegen die Barver-
gütung zulässig. Jedoch sind dam Notdienstpflichtigen,gegenüber dem
die Aufrechnung erklärt wird, mindestens zwei Drittel der Barvergü-
tungen zubelassen. Diese Einschränkung gilt nicht für Geldbussen,die
gegen den Notdienstpflichtigen nach der Dienst- und Disziplinarordnung
für den Stellungsbau oder nach der Lagerordnung für den Stellungsbau
verhängt werden.
Soweit Notdienstpflichtige ihre bisherigen Bezüge von ihrem
Dienstgeber weiter erhalten /§ 3/, finden die für die Pfändbarkeit
von Dienstbezügen sonst geltenden Bestimmungen Anwendung.
Auf die vom Arbeitsamt zum Ausgleich des Einkommens-Ausfalls
infolge Notdienstverpfliöhtung zum Stellungsbau gezahlten Beträge
/$ 13 der Reg.Vdg. S1i 250/1943/ bezieht sich die Bestimmung des § 63,
Abs. 1, erster Satz der Reg. Vdg.Sl. 250/l943 nicht; sie unterliegen
daher den Lohnfändungsvorschriften.
Sachleistungspflicht des Notdienetpflichtigen
Der Notdiens,tpflichtige hat die Pflicht und das Recht,Sachen,
die sich in seinem Besitz oder Gewahrsam befinden,auf Verlangen des
Leistungsberechtigten bei der Notdienstleistung zu verwenden.
Soweit dem Eigentümer oder Besitzer von Sachen, die ein Not-
dienstpflichtiger verwendet oder die zur Ausübung des Notdienstes
unentbehrlich sind, infolge dieser Verwendung ein wirtschaftlicher
Schaden entsteht, dessen Tragung ihm villigerweise nicht zugemutet
werden kann, erhält er vom Dienstleistungsempfänger eine engemessene
Entschädigung. Einzelheiten hierzu werden im Bedarfsfalle durch
Erlass geregelt.
Wegen der Gestellung von Schanzgerät.verweise ich auf meinen
Erlass vom 8. Januar 1945, G.Z. A I-5555, mit dem ich den Runderlass
des Ministers des Innern vom 5 Januar 1945-RAp- Z. PS. Org.-mitgeteilt
habe.
€3
Sozialversicherung und Versorgung
Notdienstpflichtige, die bei Beginn des Notdienstes im öffentli-
chen Dienst beschäftigt sind und ihre bisherigen Bezüge weiter erhal-
ten, bleiben bei ihrem bisherigen Versicherungsträger versichert.Alle
übrigen Notdienstverpflichteten sind auf Grund ihrer Verpflichtung
für deren Dauer gegen Krankheit versichert; sie zahlen selbst keihen
Beitrag. Da sie für die Dauer ihrer Verpflichtung ihr altes Nettc-
einkommen oder die Sonderhilfe nach dem Erlass Nr.4o in voller Hähe
auch während der Dauer der mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen Erkran-
kung weiter erhalten,wird ihnon flir-diese. Zeit kein Krankengeld gewährt;
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in welcher Weise sie für ihre Person die übrigen Leistungen der
Krankenversicherung in Anspruch nehmen können, erfahren sie von
ihrem Vorgesetzten am Arbeitsort. Für ihre Familienangehörigen
erhalten sie die Leistungen der Familienhilfe nach den Vorschriften
der gesetzlichen Krankenversicherung. Die anspruchsberechtigten
Familienangehörigen müssen sich an die für ihren Wohnort zuständige
Bezirkskrankenversicherungsanstalt wenden und dieser in irgend einer
Form glaubhaft machen, dass der Notdienstpflichtige zum Stellungsbau
im Prötektorat Böhmen und Mähren herangezogen worden ist. Sie erhalten
dann von der Bezirkskrankenversicherungsanstalt die Anweisung zum
Arzt. Soweit Notdienstpflichtige vor der Heranziehung bei der Kran-
kenversicherungsanstalt der Privatangestellten versichert waren,
können die Familienangehörigen bei der Bezirkskrankenversicherungs-
anstalt bei Entbirdung und bei Todesfällen die Geldleistungen nach
dem für die Krankenversicherungsanstalt der Privatangesteliten gel-
tenden Recht beantragen.
Notdienstpfliehtigen, die vor dem Einsatz schon versichert
waren, wird die Notdienstzcit als Beitragszeit in der Rentenversi-
cherung angerechnet.
Alle Notdienstpflichtigen unterliegen beim Stellungsbau der
gesetzlichen Unfallversicherung des Protektorats Böhmen und Mähren.
Träger der Versicherung ist die Unfallversicherungsanstalt für Mähren
in Brünn. Unfällc sind sofort dem nächston Vörgesetzten zu melden.
Statt der Leistungen der Unfallversicherung können die Notdienst-
pflichtigen bei Körperschädcn,die sie sich im Notdienst zuziehen,auf
Antrag auch die günstigeren Leistungen nach der Persononschädenver-
ordnung erhalten. Zuständig ist das Versorgungsamt III in Prag. Der
Antrag ist bcim nächsten Dienstvorgeßetzten,nach der Entpflichtung
beim Versorgungsamt unmittelbar zu stollen.
Reigehilfe
Für die Vergütung der Fahrtkosten zum Antritt der Notdienst-
leistung,ferner für die Rückreise in begründeten,vom Notdienstpflichti-
gen nicht verschuldeten Ausnahmefällen,für die Rückreise bei Beendigung
des Notdienstverhältnisses sind die Bestimmungen des § 9 der Reg.Vdg.
vom 27. August l943 über die Arbeitseinsatzhilfe,Slg.Nr. 250 sinn-
gemäss anzuwenden, Dasselbe gilt für die Zuschüsse zu den Verpflegung
und Uebernachtungskosten während der Reise und bezüglich der Fahrt-
kosten für die erforderlichen Reiseleiter und die nötigen Reisebeglei-
ter bei Sammelfahrten zur Ueborführung einer grösseren Zahl von Not-
dienstpflichtigen an den auswärtigen Arbeitsort. Die Mittel Werden
aus dem Sondervermögen für Arbeitseinsatzhilfe vorgelegt. Ueber die
Vurbuchung, Verrechnung und Erstattung an das Sondervermögen ergehen
besondere Vorschriften.
II.
Verfahren.
Heranziehung von Notdienstpflichtigen.
Die Gesamtzahl der a Stellungsbauarbeiten notdienstzuverpflich-
tenden Personen sowie die Aufteilung auf die einzelnen Zweige des
öffentlichen und Wirtschafts-Lebens und weiterhin auf die Arbeitsamts-
bezirke bestimmt der Minister für Wirtschaft und Arbeit-Reichsauftrags-
verwaitung.
Die LeiterderArbeitaämter-Rav.habon die.Notdienstpflichtigen
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durch schriftliche Auffcrderung zur Dienstleistung heranzuziehen,
Für die schriftliche Aufforderung ist das anliegende Formblatt
zu verwenden.
In dringenden Fällen können die Notdienstpflichtigen vom Leiter
des .Arbeitsamts-RAv oder in dessen Auftrng auch in anderer Weise
/mündlich, durch Zeichen oder Funkspruch, durch Veröffentlichung in
der Tagespresse, durch öffentlichen Anschlag, ortsübliche Bekannt-
machung usw./ herangezogen werden. Die Aufforderung ist jedoch
schriftlich zu bestätigen.
Sollen Notdienstpflichtige, die in einem Arbeits- oder Dienst-
verhältnis stehen, zu Dienstleistungen beim Stellungsbau herangezo-
gen werden, go ist die Anforderung, soweit möglich,an den Arbeitgeber
oder dessen Beauftragten zu richten, Nach Möglichkeit ist diesem Ge-
legenheit zu geben, geeignete Kräfte vorzuschlagen. Durch den Vor-
schlag und die Heranziehung soll die Tätigkeit des Betriebsausschus-
ses möglichst nicht lahmgelegt werden,
Iet die Heranziehung zum Notdienst nicht auf diesem Wege erfolgt,
so hat der unmittelbar von Leiter des Arbeitsamts-RAv zum Notdienst
herangezogene Notdienstpflichtige, wenn er in einem Arbeits- oder
Dienstverhältnis steht, seinem Arbeit- oder Dienstgeber oder dessen
Beauftragten von der Heranziehung unverzüglich Kenntnis zu geben.
Der Leiter des Arbeitsamteg-RAv kann anordnen,dass der Arbeit-
oder Dienstgeber den Notdienstpflichtbescheid an den Notdienstpflich-
tigen im Auftrage des Leiters des Arbeitsamts-RAV mit der Aufforderung
aushändigt, dass der Notdienstpflichtige den Notdienst zu einem
bestimmten Termin anzutreten hat. Der Leiter des Arbeitsamts-RAV
kann ferner anordnen, dass die Bürgermeister /Gemeindevorsteher/
die rechtswirksame Aushändigung der Notdienstpflichtbescheide in der
gleichen Weise vorzunehmen haben.
Für die Heranziehung zur Notdienst ist der Leiter des Arbeitsamts-
RAv des Beschäftigungsortes Sitz des Betriebszuständig.
Iüsung_des Notdienstverhältnisses.
Für die Enthebung von der Notdienstverpflichtung zum Stellunga-
bau /Entpflichtung/ gilt der Erlass des Ministerium für Wirtschaft
und Arbeit vom 8.Januar 1945 - A I-5552. Dem Beauftragten für die
Lagerbetreuung des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren,
Ing. Seiboth, ist eine Abschrift des Entpflichtungsbescheides zu
übersenden.
Antrag auf Ueberprüfung.
Gegen Massnahmen und Entgcheidungen über die Heranziehung zum
Notdienst auf Grund der Verordnung des Deutschen Staatsministers für
Böhmen und Mähren vom 4. Januar l945 ist Antrag auf Ueberprüfung an
den Leiter des Arbeitsamtes-RAv zulässig; der Leiter des Arbeitsamtes-
RAV entscheidet endgültig. Der Antrag ist innerhalb einer Frist von
7 Tagen bein Leiter dcs Arbeitsamtes-RAv einzulegen und hat keine
aufschiebende Wirkung.
Mitwirkungspflicht der öffentlichen Verwaltung.
Alle Dienetstellen der öffentlichen Verwaltung,Gerichte,Träger
der öffentlich-rechtlichen Sozialversicherung,öffentlichen und pri-
vaten Betriebc sind verpflichtet,bei der Durchführung der Verordnung
des Deutschen Staatsministers für Pöhmen und Mähron vom 4.Jenuar l945



im Geschäftsbereich des Ministere für Wirtschaft und Arbeit und

dieses Durchführungserlasses mitzuwirken. Diese Mitwirkung kann sich

auf den einzelnen Fall sder auf allgemeine Erhebungen erstreoken.

Der Leiter des Arbeitsamtes-RAV kann Personen vorladen oder

ihr persönliches Erscheinen anordnen.

In Vertretung des Ministers:

Dr Dennler e.h.

Für die Riohtigkeit

der Ausfertigung:

CProdlui

65081
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Den Empfang des Aufforderungsbescheides bestätigt :

Doru■eni vým■ru o p■ikázání potvrzujet

den

y

due

……………1945

Auch im Fallo der Verveigerung

P■ikáziní k nouzovým pracim je zá-

der Unterschrift ist die Notdianst-

vazná také tendy, bude-li podp:a

veryflichtung verbindlich.

odepren.

(Urterschrift)

65080



MINISTERIUM FUR WIRTSCHAFT UND ARBEIT

Nr. A IV-3161-31/1-45

PRAG, den 31. Januar

1945

An den

Herrn Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mühren

Chef des Ministeramts

Prag - Czernin-Palais

Betr.:Krankenversicherung der beim Stellungsbau im Bereich der

Bezirkskrankenversicherungsanstalten Mühr.Ostrau und Olmütz

Eingesetzten

Anlegen: 3

Das Ministerium für Wirtscheft und Arbeit legt 3 Abdrucke seines

Erlasses vom 3l.Januar 1945 vor.

Pür den Minister:

Schneider e.h.

Für die Richtigkeit der Ausfertigung.

g.v. Adaurh

114- ^{2/458

363



Mi n is te ri u m

für Wirtsohaft und Arbeit.

G.Z. 4 IV-3161-31/1.

Prag, den 31. Januar 1945.

An die Zentralsozialversicherungs-

anstalt, Prag - Smichow

Schnellbrief.

An den Heilfond der öffentlichen Be-

diensteten, Prag II.,Hibernorg.10

An die Krankenversicherungsanstalt der

Privatangestellten,Prag XI,l800

An die Zentralbruderlade,Prag I,Wehrgraben 5

Betrifft: Kraikenversicherung der beim Stellungsbau im Bereich der

Bezirkskrankenversicherungsanstalten Hähr.Ostrau und Olmütz

Eingosetzten.

Im Bereich der Bezirkskrankenversicherungsanstalton Mührisch-

Ostrau wd Olmütz werden Stellungen gebaut. Für die Eingesetzten gilt

dio Verordnung des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mihren

über den Einsatz boim Stellungsbau in Böhmen und Mähren vom 4.Januar

1945 /vBlBM S.l/. Auf Grund gesetzlicher Ermächtigung wird zur Durch-

führung der Krankenversicherung folgendes bestimmt:



Ministerium

für Wirtsohaft und Arbeit.

G.Z. 4 IV-3161-31/1.

Prag, den 3l. Januar 1945.

An die Zentralsozialversicherungs-

anstalt, Prag - Smichow

Schnellbrief.

An den Heilfond der öffentlichen Be-

diensteten, Prag II.,Hibernerg.10

An die Krankenversicherungsanstalt der

Privatangestellten,Prag XI,l800

An die Zentralbruderlade,Prag I,Wehrgraben 5

Betrifft: Kraikenversicherung der beim Stellungsbau im Bereich der

Bezirkskrankenversicherungsanstalten Hähr.Ostrau und Olmütz

Eingesetzten.

Im Bereich der Bezirkskrankenversicherungsanstalton Mührisch-

Ostrau wnd Olmütz werden Stellungen gebaut. Für die Eingesetzten gilt

die Verordnung des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren

über doit Einsatz boim Stellungsbau in Böhmen und Mähren vom 4.Januar

1945 /vBlBM S.1/. Auf Grund gesetzlicher Ermächtigung wird zur Durch-

führung der Krankenversicherung folgendes bestimmt:



1/ Sämtlicho Eingesetzten eind krankonversicherungepflichtig. Zustän-

dige Vorsicherunggträger sind die Bezirkskrankenversichurungsan-

stclton Mähr.Ostrau und Olmütz, soweit sich die Eingesetzten in

ihren Bozirken befinden. Die Zuständigkeit der beiden Bezirkskran-

kenversicherungsanstalten ist auch bogründet für die öffentlichen

Bediensteten, dio für dio Dauor des Stellungsbaus ihre bishorigen

Bozüge von ihrem Dienstgebor weiter erhelten.

2/ Im übrigen gelten die Bestimmungen des Erlassos des Ministeriums

für Wirtschcft und Arbeit vom 27. Januar 1945, GZ. A IV 3l6l-27/1,

entsprechond auch für dio von den Bezirkskrankenvorsicherungsan-

stalten Mähr.Ostrau und Olmittz durchzuführende Krankenvorsichorung

der boim Stellungsbau Eingusutzton.

3/ Die Duzirk■krankonversicherungsanetalt Kährisch-Ostreu kan aber

ausserdem die Botrouung der vor dor Notdiunstverpflichtung bei der

Betriobskrankenvorsicherungsanstalt dor Eisenwerke Witkowitz Vor-

sichorton und ihrer Familienangohörigen in entsprechender Anwen-

dung des § lo3 dos Sozielversicherungsgesetzten der Betriebskren-

konvorcichorungsanstalt der Eisonwerko Vitkowitz übertragen.

Für don Minister:

Schneider e.h.

Für die Richtigkeit '

der Ausfertigung: lk

64884



Ministerium

für Wirtsohaft und Arbeit.

G.Z. & IV-3161-31/1.

Prag, den 3l. Januar 1945.

An die Zentralsozialversicherungs-

anstalt, Prag - Smichow

Schnellbrief

An den Heilfond der öffentlichen Be-

diensteten, Prag II.,Hibernorg.10

An die Krankenversicherungsanstalt der

Privatangestellten,Prag XI,l800

An die Zentralbruderlade,Prag I,Wehrgraben 5

Betrifft: Kraikenversicherung der beim Stellungsbau im Bereich der

Bezirkskrankenversicherungsanstalten Hähr.Ostrau und Olmütz

Eingosetzten.

Im Bereich der Bezirkskrankenversicherüngsanstalton Mührisch-

Ostrau und Olmütz werden Stellungon gebaut. Für die Eingesetzten gilt

dio Verordnung des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren

über den Einsatz boim Stellungsbau in Böhmen und Mähren vom 4.Januar

1945 /vBlBM S.l/. Auf Grund gesetzlicher Ermächtigüng wird zur Durch-

führung der Krankenversicherung folgendes bestimmt:



1/ Sämtliche Eingesetzten eind krankonversicherungepflichtig. Zustän-

dige Versicherungsträger sind die Bezirkskrankenversichurungsen-

stclton Mähr.Ostrau und Olmütz, soweit sich die Eingesetzten in

ihren Bozirken befinden. Dié Zuständigkeit der beiden Bezirkskran-

kenvorsicherungsanstalten ist auch begründet für die öffentlichen

Bediensteten, dio für dio Dauor des Stellungsbaus ihre bishorigen.

Bezüge von ihrem Dienstgebor weiter erhelten.

2/ Im übrigon gelten die Bestimmungen des Erlasses des ,Ministeriums

für Wirtschcft und Arbeit vom 27. Januar 1945, GZ. A IV 3l6l-27/1,

entsprechond auch für dio von den Bezirkskrankenvorsicherungsan-

stalton Mähr.Ostrau und Olnütz durchzuführende Krankenvorsicherung

der boim Stellungsbau Bingesutzton.

3/ Die Dozirkskrankonversicherungsanetalt Mährisch-Ostreu kan aber

ausserdem die Botreuung dor vor dor Notdiunstvorpflichtung bei der

Bctriobskrankenversicherungsanstalt dor Eisenwerke Witkowitz Vor-

sichorton und ihrer Familienangohörigen in entsprechonder Anwen-

dung des § lö3 dus Sozialversicherungsgosetzten der Betriebskren-

kenvorsichorungsanstalt der Eisenworko Vitkowitz übertragen.

Für dun Minister:

Schneider o.h.

Für dio Richtigkeit

der Ausfertigung: ll

64883


